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 Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ben die Kostenträger hier als gemeinsa-

men Nenner verabredet, die Gehaltssi-

tuation der Beschäftigten deutlich zu 

verbessern, allerdings ohne die Bereit-

schaft der angemessenen Refinanzie-

rung. Ausgerechnet die Bundesländer, 

die schon bisher die Pflegeentgelte in 

Grund und Boden verhandelt haben, 

leisten sich hier erhebliche Doppelzün-

gigkeit.

 

Obwohl zumindest gesetzgeberisch alle 

Instrumente sowohl zu einer deutlich 

besseren Bezahlung der Pflegekräfte als 

auch zur angemessenen Berücksichti-

gung unternehmerischer Anforderun-

gen gegeben sind, planen BMG und der 

Deutsche Bundestag munter an der 

nächsten Reglementierungsrunde. Der 

Wirkung von PSG I und PSG III wird of-

fensichtlich nicht vertraut, wenn nun als 

Allheilmittel auch noch die konkrete 

Lohnfindung staatlich festgelegt wird. 

Die Lösung eines Problems wird dem-

nach zum dritten Mal neu erfunden. Die 

Auswirkungen eines solchen Aktionis-

mus sind nicht nur vorteilhaft. Die Um-

setzung bisheriger Gesetzgebung stockt 

wenig überraschend, da allerorts neue 

Reglementierung angekündigt wird. 

Skurril wirkt es, wenn auf einer besse-

ren Entlohnung der Beschäftigten beru-

hende Entgeltsteigerung von denjeni-

gen sorgenvoll kommentiert werden, 

die kurz vorher für ihre Initiative zur bes-

seren Entlohnung der Beschäftigten in 

der Pflege gelobt werden wollten.

 

Letztlich reduziert sich die Diskussion 

auf zwei Kernfragen. Wer soll die stei-

genden Kosten tragen, die pflegebe-

dürftigen Menschen oder die Pflege-

kassen? Wie werden Pflegeanbieter als 

Unternehmen so finanziert, dass auch 

bei sicher absehbarer Zunahme der 

Zahl der pflegebedürftigen Menschen 

ein leistungsfähiges Angebot vorgehal-

ten werden kann und Investitionen in 

den Pflegebereich lohnend bleiben? Die 

privaten Anbieter sichern mehr als 

50 Prozent der pflegerischen Grundver-

sorgung in Deutschland. Für unsere 

mehr als 10.000 Mitgliedseinrichtungen 

werden wir streitbar und verläßlich auf 

eine belastbare Antwort auf beide Kern-

fragen hinwirken. Unsere Hausaufga-

ben haben wir gemacht.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Bernd Meurer

Präsident 

wer hofft, dass die Hitzewelle im Mai 

oder die kommende Fußballweltmeis-

terschaft den Ehrgeiz der Gesetzgeber 

etwas bremst, hat sich wahrscheinlich 

dem insgeheimen Wunsch vieler Be-

treiber von Pflegeeinrichtungen hinge-

geben, schlicht für einige Jahre in Ruhe 

gelassen zu werden mit ständig neuer 

und dabei weitgehend ähnlicher Regle-

mentierung. 

Schon mit dem PSG  I war es den vor-

geblich tarifgebundenen Wohlfahrts-

einrichtungen möglich, ihre tatsächli-

chen Personalkosten in den Entgeltver-

handlungen geltend zu machen. Fragt 

man sich nach der Wirkung dieser Re-

gelung, reibt man sich verwundert die 

Augen. Über Verbesserungen wird 

nicht berichtet, stattdessen ist das Weh-

klagen lauter geworden. Mit dem PSG III 

wurde es allen Pflegeeinrichtungen er-

möglicht, Personalaufwand in tarifli-

cher Höhe geltend zu machen und da-

neben eine angemessene Vergütung 

unternehmerischen Wagnisses zu ver-

einbaren. Die Umsetzung in den Bun-

desländern ist wenig überraschend. Lö-

sungen werden dort gefunden, wo auch 

bisher angemessene Personalkosten 

berücksichtigt wurden. Schwierig wird 

es in Bundesländern wie Niedersach-

sen, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-

sen-Anhalt oder Sachsen. Offenbar ha-
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bpa-Magazin: Frau Ministerin, welche 

konkreten pflegepolitischen Ziele ver-

folgen Sie in der neuen Legislaturperi-

ode?

Dr. Carola Reimann: Die Pflege hat in der 

Vergangenheit so etwas wie ein Mauer-

blümchendasein im Schatten anderer 

gesundheitspolitischer Themen geführt. 

Das ändert sich zum Glück gerade. Wir 

wissen, dass sich aufgrund des demo-

graphischen Wandels die Nachfrage 

nach Pflegeleistungen deutlich erhöhen 

wird. Um auch in Zukunft eine gute  

Versorgung gewährleisten zu können, 

braucht es ein Bündel an Maßnahmen. 

Die Fachkräftegewinnung steht hier an 

erster Stelle. Ohne fachlich und mensch-

lich kompetente Fachkräfte ist gute Pfle-

ge schlichtweg nicht möglich.

Wir müssen uns darum bemühen, ziel-

gerichtet Nachwuchskräfte zu gewin-

nen und potenzielle Berufsrückkehre-

rinnen und -rückkehrer anzusprechen 

sowie die Rahmenbedingungen für die 

Arbeit in der Pflege zu verbessern. Des-

halb setze ich mich unter anderem für 

eine bessere Bezahlung der Pflege- 

kräfte und für bessere Personalschlüs-

sel in der stationären Pflege ein. Wir 

Gute Pflege kostet Geld
Interview mit Niedersachsens Sozialministerin Dr. Carola Reimann (SPD)  

Die Niedersächsische Sozialministerin Dr. Carola Reimann (SPD) hat in den Medien vor einem massi-
ven Pflegenotstand gewarnt. Im Flächenland Niedersachsen schlage die demographische Entwicklung 
besonders hart zu. Laut einer auf den Landespflegebericht 2015 gestützten Prognose ihres Ministeri-
ums würden in der Altenpflege in den kommenden zwölf Jahren bis zu 50.000 Fachkräfte fehlen.  
Der bpa hat die Ministerin nach ihren Plänen im Bereich Pflegepolitik befragt.
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Ohne fachlich und menschlich  
kompetente Fachkräfte ist gute Pflege  

schlichtweg nicht möglich.
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Kinderbetreuungsangebote) verbessern.  

Ich freue mich sehr, dass aus diesem 

Programm bereits weit über 300 Projek-

te eine Förderung erhalten haben.

bpa-Magazin: Niedersachsen setzt sich 

für ein beschleunigtes und verbessertes 

Anerkennungsverfahren für im Ausland 

erworbene Berufsabschlüsse ein. Bei 

der Konferenz der Integrationsministe-

rinnen und -minister in Nürnberg hat ein 

entsprechender, von Niedersachsen ein-

gebrachter Antrag eine Mehrheit erhal-

ten. Demnach soll auch die Finanzierung 

von Anerkennungs- und Qualifizierungs-

verfahren bei ausländischen Berufsab-

schlüssen verbessert werden. Welche 

Maßnahmen werden Sie konkret ergrei-

fen, um zu einer schnellen Umsetzung zu 

kommen?

Dr. Carola Reimann: Die Konferenz der 

Integrationsministerinnen und -minister 

hat den Bund um Prüfung gebeten, in-

wieweit die Finanzierung von Verfahren 

zur Anerkennung ausländischer Berufs-

qualifikationen und gegebenenfalls er-

forderlicher Qualifizierungsmaßnahmen 

durch ein bundesweites Stipendienpro-

gramm ergänzt werden kann. Die Förde-

rung soll sich an im Bundesgebiet woh-

nende Antragstellerinnen und -steller 

mit geringem Einkommen richten, die 

keine Aussicht auf andere, vorrangige 

Unterstützungsleistungen haben. Insbe-

sondere die Finanzierung von Qualifizie-

rungsmaßnahmen, um die Unterschiede 

zwischen der inländischen und der aus-

ländischen Ausbildung auszugleichen, 

ist für die Betroffenen oftmals schwierig. 

werden alle Förderungen des Landes im 

Pflegebereich an eine tarifgerechte Be-

zahlung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter binden. Beim Programm zur Stär-

kung der ambulanten Pflege im ländli-

chen Raum machen wir das bereits.

bpa-Magazin: Sehen Sie Probleme bei 

der Sicherstellung der pflegerischen 

Versorgung in Niedersachsen? Welche 

Maßnahmen halten Sie zur Gewinnung 

von Fach- und Pflegekräften für erfor-

derlich und wie ist die Versorgung in 

ländlichen Regionen zukünftig zu ge-

währleisten?

Dr. Carola Reimann: In der Alten- und 

Krankenpflege gibt es fast 3.000 offene 

Fachkraftstellen und es fehlen circa 

1.000 Hilfskräfte. Das Problem wird sich 

in Zukunft noch verschärfen, weil uns 

die demografische Entwicklung gleich 

doppelt trifft: Wir haben einerseits ei-

nen Fachkräftemangel, weil die Zahl der 

Älteren und Pflegebedürftigen ansteigt, 

während andererseits die Jahrgänge, 

die in Berufe eintreten, immer kleiner 

werden.

Wichtig ist, dass die Pflege in der ge-

sellschaftlichen Wahrnehmung den 

Platz erhält, den sie haben muss! Gute 

Kräfte in der Pflege können wir nur 

dann gewinnen und insbesondere auch 

im Beruf halten, wenn die Anerkennung 

für diesen fordernden Beruf unter ande-

rem auch durch eine tarifliche Bezah-

lung gesichert ist. Deshalb heißt es in 

der aktuellen Koalitionsvereinbarung 

der Landesregierung: „Mit tariflichen 

Maßnahmen wollen wir den Leistungs-

wettbewerb zwischen den Pflegeein-

richtungen so gestalten, dass nicht der 

niedrigste Preis, sondern die Qualität 

der Leistung im Fokus steht. Wir wollen 

private Anbieter vom Mehrwert des an-

gestrebten Tarifvertrags Soziales oder 

einer den gültigen Tarifverträgen ange-

passten Entlohnung in der Altenpflege 

überzeugen.“

Neben der Frage der Bezahlung gibt es 

jedoch noch andere Aspekte. Um mehr 

Menschen für den Pflegeberuf zu be-

geistern, haben wir in Niedersachsen 

die Schulgeldfreiheit für die Auszubil-

denden in der Altenpflege gesetzlich 

festgeschrieben. Außerdem kümmern 

wir uns darum, die schwierigen Rah-

menbedingungen pflegerischer Arbeit 

(zum Beispiel familienunfreundliche Ar-

beitszeiten, physische und psychische 

Belastungen) zu verbessern. Denn die-

se führen häufig dazu, dass Pflegekräfte 

vorzeitig aus dem Beruf aussteigen. Ge-

rade im ländlichen Raum wirkt sich das 

deutlich spürbar aus.

Daher hat die Landesregierung ein För-

derprogramm zur Stärkung der ambu-

lanten Pflege im ländlichen Raum auf 

den Weg gebracht, das mit jährlich  

6 Mio. Euro ausgestattet ist. Ziel ist es, 

ambulante Pflegedienste dabei zu unter-

stützen, die Arbeits- und Rahmenbedin-

gungen arbeitnehmerfreundlicher zu ge-

stalten. In zahlreichen Projekten sind 

Maßnahmen umgesetzt worden, die die 

Arbeitsorganisation oder die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie (zum Beispiel 
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bpa-Magazin: Wie stehen Sie zu einem 

Einwanderungsgesetz?

Dr. Carola Reimann: Ich bin der Mei-

nung, dass es höchste Zeit für ein  

Einwanderungsgesetz ist. Deutschland 

braucht Einwanderung. Aufgrund der 

demografischen Entwicklung ist abseh-

bar, dass die Zahl der Erwerbsfähigen in 

Deutschland in den nächsten Jahrzehn-

ten deutlich sinken wird. Daneben wird 

der Bedarf an akademischen wie nicht-

akademischen Fachkräften steigen.

Die Zuwanderungsmöglichkeiten für 

Arbeitskräfte aus dem nichteuropäi-

schen Ausland müssen weiter geöffnet 

und in einem Gesetz neu geregelt wer-

den. Die derzeitigen Regelungen im Be-

reich der Migration sind sehr komplex. 

Sie verteilen sich auf zahlreiche unter-

schiedliche Gesetze und Verordnungen. 

Durch die zahllosen Änderungen der 

vergangenen Jahre ist im geltenden 

Asyl- und Aufenthaltsrecht ein Flicken-

teppich entstanden, der keine stringent 

aufeinander abgestimmten Normierun-

gen mehr enthält. 

Die Integrationsministerkonferenz hat 

deshalb, unter Mitwirkung Niedersach-

sens, mit einem Beschluss nachdrück-

lich darauf hingewiesen, dass ein Ein-

wanderungsgesetz absolut notwendig 

ist. Niedersachsen wird sich an einer 

länderoffenen Arbeitsgruppe beteiligen, 

die die Grundlagen für ein solches Ge-

setz erarbeitet.

bpa-Magazin: Wie bewerten Sie die vor-

liegende Arbeitsvertragsrichtlinie (AVR) 

des bpa Arbeitgeberverbandes für Nie-

dersachsen? Sieht das Land bei fehlen-

der Refinanzierungsbereitschaft seitens 

der Kostenträger Handlungsoptionen?

Dr. Carola Reimann: Die Arbeitsver-

tragsrichtlinien der bpa sind ein Schritt 

in die richtige Richtung, damit eine  

bessere Bezahlung der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in der Pflege mög-

lich ist. Allerdings halte ich einen allge-

meinverbindlichen Tarifvertrag Soziales 

für notwendig, um in Niedersachsen 

flächendeckend eine angemessene Be-

zahlung der Pflegekräfte sicherzustel-

len. Hierfür werde ich mich weiterhin 

einsetzen.

Eine Refinanzierung tarifgerechter Löh-

ne und Gehälter darf von den Pflegekas-

sen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt 

werden. Doch auch die Pflegedienste 

und -einrichtungen müssen in den Ver-

gütungsverhandlungen die zur Prüfung 

notwendigen Daten offen legen.

bpa-Magazin: Im Koalitionsvertrag von 

SPD und CDU für Niedersachsen heißt 

es:

„Wir wollen die Personalsituation sowohl 

im stationären als auch im ambulanten 

Bereich verbessern. Dazu gehört die An-

erkennung der tariflichen Bezahlung und 

des angemessenen Unternehmerrisikos 

bei der Vereinbarung der Entgelte für alle 

Pflegeleistungen. Alle Träger sind dabei 

gleich zu behandeln. In der ambulanten 

Pflege ist bei tarifgerechter Bezahlung 

auch die gleiche Pflegevergütung zu ge-

währen. Die passiven Zeiten, insbeson-

dere Wegezeiten, müssen dabei ange-

messen berücksichtigt werden.“

Wie möchten Sie in den kommenden 

Jahren konkret sicherstellen, dass diese 

Zielvorgaben in der Pflegeselbstverwal-

tung umgesetzt werden und nicht dem 

„Diktat der Kostenträger“ weichen müs-

sen? Mit einer deutlichen Verbesserung 

der Gehälter der Beschäftigten in der 

Pflege würde auch eine durch die not-

wendige höhere Pflegevergütung be-

dingte größere finanzielle Inanspruch-

nahme der pflegebedürftigen Menschen 

und ihrer unterhaltspflichtigen Angehö-

rigen einhergehen. Wie schätzen Sie die 

Akzeptanz bei pflegebedürftigen Men-

schen und Angehörigen ein, diese Mehr-

belastung auch zu übernehmen? Halten 

Sie gesetzgeberische Maßnahmen für 

notwendig?

Dr. Carola Reimann: Gute Pflege kostet 

Geld. Wenn wir möchten, dass unsere 

Die Arbeitsvertragsrichtlinien der bpa sind ein  

Schritt in die richtige Richtung, damit eine bessere  
Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in der Pflege möglich ist.
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Angehörigen von qualifiziertem Perso-

nal gut versorgt werden, müssen wir 

uns darauf einstellen, auch mehr dafür 

zu bezahlen. Diese Kosten dürfen aller-

dings nicht ausschließlich die Pflegebe-

dürftigen und ihre Angehörigen tragen. 

Wie dies sinnvoll und fair geregelt wer-

den kann, werden wir auf Bundesebene 

diskutieren.

bpa-Magazin: Wie stehen Sie zu Markt, 

Wettbewerb und freiem Unternehmer-

tum in der niedersächsischen Pflege? 

Die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, ist 

eine tragende Säule unserer Sozialen 

Marktwirtschaft. Dies muss auch für den 

Markt der Pflege gelten, damit Innovati-

onen und Gestaltung auch in Zukunft 

möglich sind. Sind Gewinne schlecht? 

Wie beurteilen Sie das?

Dr. Carola Reimann: Die Vielfalt im 

Wettbewerb ist in den Regelungen des 

SGB XI klar definiert. In § 11 Abs. 2 SGB 

XI heißt es dazu: „Bei der Durchführung 

dieses Buches sind die Vielfalt der Trä-

ger von Pflegeeinrichtungen zu wahren 

sowie deren Selbständigkeit, Selbstver-

ständnis und Unabhängigkeit zu achten. 

Dem Auftrag kirchlicher und sonstiger 

Träger der freien Wohlfahrtspflege, 

kranke, gebrechliche und pflegebedürf-

tige Menschen zu pflegen, zu betreuen, 

zu trösten und sie im Sterben zu beglei-

ten, ist Rechnung zu tragen. Freigemein-

nützige und private Träger haben Vor-

rang gegenüber öffentlichen Trägern.“

Entsprechend dieser gesetzlichen Rege-

lung wird in Niedersachsen verfahren.

bpa-Magazin: In letzter Zeit wird der Ruf 

nach „Re-Kommunalisierung“ lauter. 

Nach Auffassung des bpa darf Aufgabe 

der Kommunen weder die Bedarfssteue-

rung pflegerischer Angebote noch die 

Fallsteuerung der pflegebedürftigen 

Menschen sein. Wie sehen Sie das?

Dr. Carola Reimann: Ich halte eine stär-

kere Einbeziehung der Kommunen in die 

pflegerische Bedarfsplanung für sehr 

sinnvoll. Die Kommunen sind diejeni-

gen, die die Gegebenheiten und Bedarfe 

vor Ort am besten einschätzen können. 

Mit dem 3. Pflegestärkungsgesetz wur-

den sie leider nicht in dem Maße ge-

stärkt, um eine effiziente und bedarfsge-

rechte Steuerung der pflegerischen An-

gebote wahrnehmen zu können. Der 

Kontrahierungszwang besteht noch im-

mer. Ein Mitspracherecht für die Kom-

munen gibt es immer noch nicht.

Auf Landeseben wollen wir die Rolle 

der Kommunen in der Pflege im Rah-

men unserer Möglichkeiten stärken. Bei 

der Novellierung des Niedersächsi-

schen Pflegegesetzes werden wir sie 

von Beginn an einbeziehen, damit ihr 

Wissen und ihre Erfahrung auch ange-

messen im Gesetzentwurf berücksich-

tigt werden können. Wir wollen die För-

derung der Investitionsfolgekosten zu-

künftig möglichst so gestalten, dass die 

finanzielle Unterstützung zielgerichtet 

den jeweiligen Bedarf an Versorgungs-

formen vor Ort abmildert.

bpa-Magazin: Wie beurteilen Sie die heu-

tige Fachkraftquote vor dem Hintergrund 

einer stark steigenden Zahl pflegebedürf-

tiger Menschen und einer eher stagnie-

renden Zahl an Pflegefachkräften?

Dr. Carola Reimann: Wir halten an der 

Fachkraftquote fest, um die Qualität  

der Pflege und Betreuung pflegebedürf-

tiger Menschen zu sichern. Sie gewähr-

leistet, neben den Festlegungen des 

Leistungsrechts, den erforderlichen 

Fachkrafteinsatz in stationären Pflege-

einrichtungen. Im Übrigen hatten und 

haben die niedersächsischen Heimauf-

sichtsbehörden im Rahmen des Heim-

rechts immer die Möglichkeit, auf be-

sondere Situationen flexibel und ange-

messen zu reagieren. Dabei muss das 

Wohl der pflegebedürftigen Menschen 

jedoch an erster Stelle stehen.

bpa-Magazin: Sehen Sie vor dem Hinter-

grund der Fachkraftdiskussion auch in 

der ambulanten Krankenpflege in Nie-

dersachsen die Möglichkeit der Entlas-

tung durch qualifizierte Pflegekräfte, ins-

besondere wenn deren Qualifikation be-

reits im SGB XI anerkannt ist?

Dr. Carola Reimann: Grundsätzlich gilt 

für die Leistungserbringung der Häus-

lichen Krankenpflege, dass Pflegefach-

kräfte die Leistungen erbringen. Als Pfle-

gefachkräfte gelten zum Beispiel Ge-

sundheits- und Krankenpflegerinnen und 

-pfleger sowie Altenpflegerinnen und 

-pfleger. Nach der niedersächsischen 

Rahmenvereinbarung über die Häusliche 

Krankenpflege können Pflegehilfskräfte 

ohne formale Qualifikation bestimmte 

Aufgaben wie Salben aufzutragen oder 

Pflegebedürftigen Kompressionsstrümp-

fe an- und auszuziehen bereits jetzt 

schon übernehmen. Voraussetzung ist 

aber, dass diese Pflegekräfte auch ambu-

lante Leistungen im Rahmen des SGB XI 

erbringen müssen, zum Beispiel Beklei-

den und Körperpflege der Patientinnen 

und Patienten.

Wenn wir möchten, dass unsere Ange- 

hörigen von qualifiziertem Personal 
gut versorgt werden, müssen wir  

uns darauf einstellen, auch mehr dafür 
zu bezahlen.
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den vergangenen Jahren deutlich ge-

steigert werden; seit 2010 um 31 Pro-

zent. 68.260 Schüler befinden sich in 

der Ausbildung zum Altenpfleger 

(Schuljahr 2016). Das sind mehr als in 

der Krankenpflege (63.611) oder zum 

KFZ-Mechatroniker (62.445). Der Aus-

bildungsberuf ist attraktiv, sowohl für 

junge Menschen, aber auch für Um-

schüler. Etwa ein Drittel aller Ausbil-

denden sind Umschüler, die sich in spä-

teren Abschnitten des Lebens bewusst 

für den Beruf entscheiden. Mit einer Be-

schäftigungsrate von über 80 Prozent 

nach Abschluss der Maßnahmen ist 

dies auch arbeitsmarktpolitisch sehr er-

folgreich.

Die Sicherstellungsverantwortung weist 

der Gesetzgeber sehr deutlich den Bun-

desländern zu mit der Verantwortung 

für die Vorhaltung einer leistungsfähi-

Personal? Es reicht!
Von Herbert Mauel 

Momentan erleben wir einen politi-

schen Überbietungswettbewerb zur 

Personalsituation vor allem in der Al-

tenpflege. Parteiübergreifend werden 

schlechte Personalausstattung, schlech-

te Rahmenbedingungen, schlechte Be-

zahlung kritisiert, meist genau in die-

sem Dreiklang. Umgehend folgen mit 

scheinbarer Überzeugung vorgetrage-

ne Lösungsvorschläge, die meist vor-

wurfsvoll an die Arbeitgeber gerichtet 

sind. Öffentlich wahrgenommen und 

verstärkt wird das Bild des ungeliebten 

Mangelberufes. Dabei lohnt durchaus 

der Blick auf die Fakten.

Schlechte Personalausstattung?

Insbesondere in den Pflegeheimen sind 

sowohl die personelle Ausstattung 

nach Zahl der Mitarbeiter als auch das 

Verhältnis von Fach- zu Hilfskräften in 

allen Bundesländern und für jedes Pfle-

geheim durch Gesetz oder Rechtsver-

ordnung und durch Verträge geregelt. 

Die Zahl der pflegebedürftigen Men-

schen nimmt deutlich zu, woraus natür-

lich auch ein entsprechend steigender 

Bedarf an Mitarbeitern resultiert. Dabei 

ist es nahezu ignorant, dass die immen-

sen Anstrengungen der Pflegeanbieter 

bei der Personalgewinnung kaum Be-

achtung finden. Im Jahr 2015 waren 

etwa 1,1 Millionen Menschen in den 

Pflegeeinrichtungen beschäftigt. Etwa 

360.000 arbeiten bei den ambulanten 

Diensten und über 730.000 in den Hei-

men. Zwischen 1999 und 2015 stieg die 

Zahl der Beschäftigten um 74 Prozent. 

Betrachtet man nur die Fachkräfte liegt 

das Plus noch einmal etwas höher  

(77 Prozent). Alleine seit Jahresbeginn 

2016 kamen zudem weitere 180.000  

sozialversicherungspflichte Stellen im 

Wirtschaftszweig „Heime und Sozia-

les“ hinzu, wobei etwa die Hälfte dieser 

zusätzlichen Stellen auf die Altenpflege 

entfallen dürfte.

Anders als vielfach behauptet ist die Al-

tenpflege nach wie vor der Jobmotor in 

Deutschland und offenbar so attraktiv, 

dass strategische Absichten vermutet 

werden können, wenn solche Erfolge 

politisch schlichtweg ignoriert werden. 

Erklärbar ist das durchaus. Den Bran-

chenvertretern ist es gelungen, trotz 

Herbert 

Mauel 

 Mit einer Beschäftigungsrate von über  
80 Prozent nach Abschluss der Maß- 

nahmen ist dies auch arbeitsmarktpolitisch 
sehr erfolgreich.

der steigenden Konkurrenz auf dem Ar-

beitsmarkt in erheblichem Umfang zu-

sätzliche sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsplätze zu besetzen. Mit deutlich 

größerer Dynamik steigt aber die Zahl 

der pflegebedürftigen Menschen bei 

zusehends abnehmender Pflegebereit-

schaft und Pflegefähigkeit im familiären 

und sozialen Umfeld. Politisch wird die-

ser Druck den Betreibern zugeschrie-

ben, ohne deren enormen Beitrag zu 

würdigen. Diese haben ihre Hausaufga-

ben gemacht. Alleine die Ausbildungs-

zahlen in der Altenpflege konnten in 

gen, zahlenmäßig ausreichenden und 

wirtschaftlichen pflegerischen Versor-

gungsstruktur. Daneben wird auf die 

gemeinsame Verantwortung der Län-

der, Kommunen, Pflegeeinrichtungen 

und der Pflegekassen für eine leis-

tungsfähige, regional gegliederte, 

ortsnahe und aufeinander abgestimmte 

ambulante und stationäre Versorgung 

hingewiesen. Insofern wird es Zeit, 

dass insbesondere die Länder und die 

Pflegekassen ihren Teil der Verantwor-

tung für die pflegerische Versorgung 

übernehmen, der sich momentan in 
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Vorwürfen an die Pflegeeinrichtun-

gen auszudrücken scheint. Würden 

diese sich auf die Position zurückzie-

hen, dass sie ihre Verantwortung nur im 

Rahmen der verfügbaren Mitarbeiter 

wahrnehmen, hätte Deutschland ledig-

lich eine den Anforderungen entspre-

chende Versorgung derjenigen pflege-

bedürftigen Menschen, die das Glück 

haben, einen Pflegeheimplatz oder die 

Versorgung durch einen ambulanten 

Pflegedienst vereinbaren zu können. 

Alle anderen pflegebedürftigen Men-

schen wie auch deren Angehörigen 

müssten sich dann an die Landesregie-

rungen und die Pflegekassen wenden.

Schlechte Rahmenbedingungen?

Den Dienstplan schreiben die Bedürf-

nisse der pflegebedürftigen Menschen! 

Diese Binsenweisheit wird gerne aus-

geblendet, wenn die Familienfreund-

lichkeit der Arbeitsplätze in der Pflege 

diskutiert wird. Es ist keine neue Ent-

wicklung, dass hochflexible Arbeitszeit-

modelle umgesetzt werden, um die je-

weils berechtigten Anforderungen aus 

der notwendigen Pflege und Betreuung 

mit denen der Beschäftigten vereinbar 

zu machen. Versorgung ist allerdings 

notwendig an 365 Tagen und auch 

Nächten im Jahr, an 52 Wochenenden, 

an allen Feiertagen. Hinzu kommt, dass 

der Pflege- und Betreuungsaufwand 

keineswegs gleichmäßig über den gan-

zen Tag verteilt ist, was unmittelbare 

Auswirkungen auf die personelle Beset-

zung haben muss. 

Dabei zeichnen sich die Pflegeberufe 

nicht nur durch krisensichere und von 

der Digitalisierung kaum gefährdete 

Arbeitsplätze aus, sondern auch durch 

eine hohe Verweildauer im Beruf, die 

durchschnittlich bei über 19 Jahren 

liegt. 

Personal? Es reicht!
Von Herbert Mauel 

Schlechte Bezahlung? 

Pflegeeinrichtungen konkurrieren mit 

Krankenhäusern. Eine unterschiedliche 

Bezahlung für Tätigkeiten, denen glei-

che oder ähnliche Ausbildungen zu-

grunde liegen, verzerrt insofern den 

Wettbewerb zu Lasten der Pflegeein-

richtungen. Diese betrachten es mit be-

bedürftigen Menschen, die Pflegekas-

sen sprechen sich hingegen ohne jedes 

eigene finanzielle Risiko für höhere Löh-

ne aus. Dabei muss erheblich bezwei-

felt werden, dass höhere Löhne das 

rasch wachsende Fachkraftproblem  

lösen, wie es Äußerungen aus der  

Bundespolitik wiederholt weismachen 

wollen.

... das alleinige Interesse der  
Pflegeeinrichtungen [ist] auf  

die Sicherung der Pflege  
und Betreuung ausgerichtet.

rechtigter Sorge, dass Krankenhaus-

funktionäre die Fachkräfte der Pflege-

einrichtungen als Pool zur Mitarbeiter-

gewinnung betrachten. Da Pflege ein 

ausgewiesener Mangelberuf ist, stei-

gen die Gehälter der Beschäftigten 

spürbar. Geschieht dies im Kranken-

haus, ändert sich nichts für die Patien-

ten. In den Pflegeeinrichtungen hinge-

gen steigt mit höheren Personalkosten 

automatisch der Rechnungsbetrag und 

damit der vom pflegebedürftigen Men-

schen zu zahlende Eigenanteil. 

Entsprechend unterschiedlich zeigt sich 

auch die Akzeptanz. Im Krankenhausbe-

reich warnen die Krankenkassenfunkti-

onäre vor höheren Kosten, die Patien-

ten hingegen sind finanziell nicht spür-

bar betroffen. In den Pflegeeinrichtun-

gen wächst der Ärger über den 

steigenden Eigenanteil bei den pflege-

Besondere Aufmerksamkeit verdient 

die Entwicklung im Bereich der Zeitar-

beit. Offenbar ist längst nicht allen sich 

hierzu äußernden Experten klar, dass es 

beim Einsatz von Zeitarbeit keineswegs 

darum geht, Personalkosten einzuspa-

ren. Das Gegenteil ist der Fall. Insofern ist 

das alleinige Interesse der Pflegeeinrich-

tungen auf die Sicherung der Pflege und 

Betreuung ausgerichtet. Eine krasse Fehl-

entwicklung ist es, wenn nun Beschäftig-

te in Zeitarbeit Prämien erhalten, um in 

sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gungsverhältnissen tätige Mitarbeiter 

der Pflegeeinrichtungen in Zeitarbeitsfir-

men abzuwerben, welche genau diese 

Mitarbeiter anschließend zu deutlich hö-

heren Preisen wieder verleihen. 

Wird dieses Modell nicht unterbunden, 

ist es die Anleitung zur Plünderung der 

Unternehmen.



D
as

 s
o

llt
en

 S
ie

 w
is

se
n

12

Im letzten Jahr wurde das Pflegeberu-

fegesetz vom Bundestag und Bundes-

rat beschlossen. Zur Umsetzung des 

Gesetzes, das im Wesentlichen am  

1. Januar 2020 in Kraft tritt, fehlen aber 

noch die zugehörigen Verordnungen. 

Insbesondere über die tatsächlichen In-

halte der neuen Ausbildung herrschte 

lange Zeit Ungewissheit. Im März 2018 

haben das Bundesgesundheitsministe-

rium (BMG) und das Bundessenioren-

ministerium (BMFSFJ) die Ausbildungs- 

und Prüfungsverordnung vorgelegt und 

damit ein wenig den Schleier hinsicht-

lich der konkreten Ausgestaltung der 

neuen Pflegeausbildung gelüftet. Nach 

wie vor fehlt noch die Finanzierungsver-

ordnung. 

Die beiden Ministerien wollen mit der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

die Pflegeausbildung weiterentwickeln 

und attraktiver machen. Das begrüßt 

der bpa grundsätzlich, aber ohne einige 

wesentliche Änderungen wird der vor-

liegende Referentenentwurf der Ver-

ordnung diese Ziele nicht erreichen 

können.

Kompetenzen 

Zentrales Konzept der Verordnung ist 

die Ausrichtung an Kompetenzen. Diese 

sind stark pflegewissenschaftlich orien-

tiert und stellen höchste Ansprüche an 

die Auszubildenden und deren Handeln. 

Gefordert werden ein breites Verständ-

nis von Pflegetheorien, die kongruente 

und professionelle Gestaltung von Be-

ziehungen, die kontinuierliche Reflektion 

des eigenen Handelns und Verhaltens im 

Verhältnis zu den pflegewissenschaftli-

chen Erkenntnissen. 

Die Zugangsvoraussetzungen zu der  

Ausbildung bleiben wie bisher, gefor-

dert ist mindestens der zehnjährige 

Hauptschulabschluss. In der Begrün-

dung zum Pflegeberufegesetz heißt es: 

„Allgemein ist sicherzustellen, dass 

das Niveau der Pflegeausbildung mit 

dem Niveau des Schulabschlusses kor-

respondiert, der den Zugang zur Aus-

bildung eröffnet.“

Aufgrund der starken wissenschaftli-

chen Orientierung der Kompetenzen 

kann bei der neuen Pflegeausbildung 

von der Niveaustufe 6 (Fachhochschul-

studium) des Deutschen Qualifikations-

rahmens ausgegangen werden – wäh-

rend bisher die Pflegeberufe auf der Ni-

veaustufe 4 zugeordnet sind. Hinsicht-

lich dieser  Verwissenschaftlichung der 

Pflegeausbildung liegt die Vermutung 

nahe, dass die neuen Anforderungen 

der Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung die Zielsetzung des Gesetzes kon-

terkarieren. 

Folge wären steigende Abbrecherquo-

ten aufgrund von Überforderung der 

mittleren Schulabschlüsse. 

Hinzu kommt die Verschärfung der Prü-

fungsbedingungen. Insbesondere zäh-

len die Vornoten der vorangegangenen 

Ausbildungsjahre nicht mehr. 

Bernd 

Tews

Pflegeberufegesetz: Gesetzgeber legt Entwurf für die 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vor
Hauptschüler werden durch wissenschaftliche Kompetenzen überfordert
Von Bernd Tews

Ausbildungszeit beim Träger der prak-

tischen Ausbildung

Bisher sind die Auszubildenden in der 

Altenpflege 2.500 Stunden in ihrem 

Ausbildungsbetrieb, zukünftig sind hin-

gegen regelhaft maximal 1.300 Stun-

den beim Träger der praktischen Aus-

bildung vorgesehen. Das führt zu Kom-

petenzverlust und reduzierten Identifi-

zierungsmöglichkeiten des Auszubilden- 

den mit seinem Ausbildungsbetrieb. 

Um den Anteil der praktischen Ausbil-

dung beim Träger zu erhöhen, hat der 

bpa einige Änderungsvorschläge unter-

breitet. Für Auszubildende, die im Aus-

bildungsvertrag einen Vertiefungsein-

satz in einem Pflegeheim oder Pflege-

dienst gewählt haben, sollte der Pflicht-

einsatz in der pädiatrischen Versorgung 

abwählbar sein bzw. entfallen. Dadurch 

würde sich die Stundenzahl beim Trä-

ger der praktischen Ausbildung auf 

1.420 erhöhen.

Eine weitere Erhöhung der praktischen 

Ausbildungsstunden beim Träger er-

gibt sich, wenn die Pflichteinsätze in 

den allgemeinen Versorgungsberei-

chen (Krankenhäuser, Pflegeheime, Pfle-

gedienste), zu Gunsten des vom Aus-

zubildenden gewählten Altenpflege-

abschlusses, um 200 Stunden redu-

ziert werden. Dadurch würden dem 

Auszubildenden insgesamt 1.620 Stun-

den zum Erwerb der praktischen Fähig-

keiten und Fertigkeiten zur Verfügung 

stehen, und damit deutlich mehr Zeit, 

um den Ausbildungs- sowie den Be-

rufsanforderungen gerecht zu werden.

Die Träger der praktischen Ausbildung 

sollen zukünftig die Praxisanleitung 

während der gesamten Ausbildung si-

cherstellen. Die Anleitung soll durch 
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qualifizierte Fachkräfte, im Verhältnis 

1:10 refinanziert aus dem Ausbildungs-

fond, sichergestellt werden. Problema-

tisch ist die Verpflichtung der Ausbil-

dungsträgers einerseits zu gewährleis-

ten, dass für die Ausbildung alle ande-

ren Einsatzorte zur Verfügung stehen 

und andererseits dort auch die Praxis-

anleitung sicher zu stellen. Hier bedarf 

es der Klarstellung, dass der Träger die 

Praxisanleitung nur in seiner Einrich-

tung gewährleisten kann und zudem 

fehlende Praxisorte durch alternative 

Einsatzorte ersetzen kann. 

Altenpflege-Unterricht

Für den theoretischen Unterricht sieht 

der bpa ebenfalls die Notwendigkeit 

der Umverteilung von Stundenanteilen 

zu Gunsten der Altenpflege, um einer-

seits auch weiterhin die Attraktivität 

und andererseits die Ausbildungsreife 

für einen erfolgreichen Ausbildungsab-

schluss gewährleisten zu können. Bis-

her haben Altenpflegeschüler 2.100 

Stunden Unterricht, künftig nach der 

neuen Ausbildung max. 700 Stunden 

Altenpflege-Unterricht. Der Vorschlag 

des bpa führt für diejenigen die einen 

Abschluss als Altenpfleger anstreben 

zu 1.165 Stunden. Erreicht wird dieses 

für die Altenpflegeauszubildenden 

durch die Reduzierung der Stunden- 

anteile im dritten Jahr in der Kranken- 

und Kinderkrankenpflege. Im dritten 

Jahr der Ausbildung, in dem anstatt 

der Generalistik die Qualifizierung im 

Ausbildungsschwerpunkt erfolgt, wür-

den folglich ausschließlich die Inhalte 

der Altenpflege vermittelt. 

Gefährdung der Entbürokratisierung

Die Auszubildenden sollen den Pflege-

prozess zukünftig anhand von Pflege-

diagnosen lernen. Das bedeutet, dass 

der Pflegeprozess anhand eines mehr-

stufigen pflegediagnostischen Sys-

tems – das gegenwärtig in der Alten-

pflege weder gelehrt wird noch sinn-

voll ist und auch in der Krankenpflege 

wegen der Medizinlastigkeit kritisiert 

wird – vermittelt werden soll. Diese 

medizinlastige Ausgestaltung des Pfle-

geprozesses blendet die sozialen, ge-

sellschaftlichen und Lebensweltdi-

mensionen der Langzeitpflege weitest-

gehend aus und wiederspricht dem 

Ziel des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-

griffes und dem Prozess der Entbüro-

kratisierung. Sofern auf die Pflegediag-

nosen nicht verzichtet werden soll, ist 

zumindest das Strukturmodell (SIS) als 

Ergebnis des Entbürokratisierungspro-

zesses in der Verordnung, mindestens 

für die Langzeitpflege, abzusichern 

und zu verankern. 

Weitere Verfahren

Zu dem Referentenentwurf der Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung hat 

der bpa umfassend Stellung genom-

men (siehe www.bpa.de). Als Sachver-

ständiger hat der bpa zudem seine Posi-

tionen bei der Anhörung der beiden Mi-

nisterien vorgetragen. Jetzt wird die 

Verordnung überarbeitet, vom Kabinett 

beschlossen und dem Bundestag und 

anschließend dem Bundesrat zugelei-

tet. Der bpa wird das weitere Verfahren 

engagiert begleiten und seine Mitglie-

der informieren. 

Entscheidung Expertenstandard „Mobilität“:  
Gegenwertig keine verpflichtende Einführung 
Qualitätsausschuss Pflege empfiehlt die freiwillige Einführung 
Von Bernd Tews

Mit der Verabschiedung des Pflege- 

Weiterentwicklungsgesetzes im Jahr 

2008 hat der Gesetzgeber zwischen 

rechts verbindlichen Expertenstandards 

nach § 113a SGB XI und anderen unter-

schieden. Die Vertragsparteien nach 

dem Pflegeversicherungsgesetz haben 

den Auftrag die wissenschaftlich abge-

stimmten gesetzlichen Expertenstan-

dards zu entwickeln und zu aktualisieren 

und damit die Weiterentwicklung der 

Qualität in der Pflege sicherzustellen. 

Die Einzelheiten zum Vorgehen wurden 

in einer Verfahrensordnung festgelegt. 

Auf dieser Grundlage haben sich die 

Vertragspartner darauf verständigt, zu-

nächst das Thema der „Erhaltung und 

Förderung der Mobilität“ zu bearbeiten. 

Im März 2013 erhielt das Deutsche Netz-

werk für Qualitätsentwicklung in der 

Pflege (DNQP) dazu den Auftrag, einen 

entsprechenden Expertenstandard zu 

entwickeln. 

Der Expertenstandard „Mobilität“ wurde 

anschließend modellhaft in verschiede-

nen Pflegeeinrichtungen erprobt. Die 

Implementierungsstudie wurde in Zu-

sammenarbeit mit dem Institut für  

Public Health und Pflegeforschung und 

dem SOCIUM – Forschungszentrum 

Ungleichheit und Sozialpolitik sowie 

dem Kompetenzzentrum für Klinische 

Studien Bremen an der Universität  

Bremen durchgeführt und 2016 ein Zwi-

schenbericht vorgelegt, der dem Quali-

tätsausschuss als Grundlage für die 

Verabschiedung des Expertenstan-

dards dienen sollte. Mit der Verabschie-

dung wäre der neue Expertenstandard 

für alle Pflegeeinrichtungen bundes-

weit verbindlich in Kraft getreten und 
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Sofortprogramm Kranken- und  
Altenpflege vorgelegt

seine Anwendung wäre im Rahmen der 

MDK-Qualitätsprüfungen zu überprü-

fen gewesen. 

Die Implementierungsstudie konnte die 

Wirksamkeit und Praktikabilität des Ex-

pertenstandards jedoch nicht zweifels-

frei belegen. Vor diesem Hintergrund 

sahen sich die Leistungserbringerver-

bände außer Stande einen Experten-

standard, der für die Einrichtungen ver-

pflichtend und dessen Einhaltung an 

den Versorgungsvertrag gekoppelt ist, 

bundesweit verbindlich einzuführen, 

solange kein eindeutiger Nachweis 

über dessen Wirksamkeit vorliegt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Stand-

punkte konnte sich der Qualitätsaus-

schuss Pflege zu der Frage, der ver-

bindlichen Einführung des Experten-

standards „Mobilität“ nicht einver-

nehmlich einigen. Zur Klärung wurde 

deshalb der erweiterte Qualitätsaus-

schuss angerufen. Dieser hat zunächst 

von führenden Pflegewissenschaftlern 

ein Kurzgutachten eingeholt und eine 

Anhörung mit den Experten durchge-

führt. Die Pflegewissenschaftler haben 

sich durchaus kritisch zu dem Exper-

tenstandard geäußert und die fehlende 

Wirksamkeit bemängelt. Vor diesem 

Hintergrund hat der erweiterte Quali-

tätsausschuss im Februar 2018 be-

schlossen, den Pflegeeinrichtungen zu-

nächst die freiwillige Einführung – zur 

Erprobung auf die Dauer von zunächst 

zwei Jahren – zu empfehlen, und die 

Wirksamkeit in einer Begleitforschung 

zu den noch offenen wissenschaftli-

chen und methodischen Fragestellun-

gen – insbesondere zur Wirksamkeit 

des Expertenstandards – abschließend 

zu klären. Parallel wird die Aktualisie-

rung des Expertenstandards Mobilität 

in Auftrag gegeben. 

Sofern die Begleitforschung zu dem Er-

gebnis kommt, dass der Expertenstan-

dard in der dann geltenden Fassung 

nachweislich eine positive Wirkung für 

die Versorgungsqualität entfaltet, wird 

die verbindliche Einführung im Quali-

tätsausschuss vorbereitet. 

Die große Koalition hat sich am 23. Mai 

2018 auf Eckpunkte geeinigt, um ange-

sichts des Personalnotstands in der 

Pflege für zusätzliche Stellen und bes-

sere Arbeitsbedingungen zu sorgen. 

Bei der Vorstellung des Eckpunktepa-

piers zum Sofortprogramm Kranken- 

und Altenpflege sagte Bundesgesund-

heitsminister Jens Spahn (CDU) in Ber-

lin, das Programm habe ein Volumen 

von jährlich rund einer Milliarde Euro, 

die überwiegend von der gesetzlichen 

Krankenversicherung zu finanzieren 

seien. Ein Gesetzentwurf soll in Kürze 

vorliegen, das Gesetz soll zum 1. Janu-

ar 2019 in Kraft treten.

Zusätzlich wollen Spahn, Bundesar-

beitsminister Hubertus Heil (SPD) so-

wie Bundesfamilienministerin Franzis-

ka Giffey (SPD) gemeinsam mit Berufs-

verbänden, Gewerkschaften und Ar-

beitgebern über weitere Schritte gegen 

die Personalnot in der Pflege beraten.

Im Eckpunktepapier zum Sofortpro-

gramm Kranken- und Altenpflege heißt 

es: „In den letzten Jahren ist es zu einer 

enormen Arbeitsverdichtung und damit 

-belastung für hunderttausende Be-

schäftigte in der Alten- und Krankenpfle-

ge gekommen. In einer gefährlichen Spi-

rale aus zunehmender Belastung, in der 

Folge davon nicht selten einem Ausstieg 

von Pflegekräften aus dem Beruf, damit 

weiter steigenden Belastungen für die 

verbliebenen Kräfte, hat sich die Situati-

on immer weiter zugespitzt. Im ganzen 

Berufsstand ist eine tiefe Vertrauenskri-

se zu spüren. Wir wollen dies umdrehen 

und Schritt für Schritt eine spürbare Ver-

besserung im Alltag der Pflegekräfte er-

reichen. Dazu ist dieses Sofortpro-

gramm für eine bessere Personalaus-

stattung und bessere Arbeitsbedingun-

gen in der Kranken- und Altenpflege der 

erste wichtige Schritt. Es soll zum 1. Ja-

nuar 2019 in Kraft treten. Mit einfachen, 

klaren und finanziell unterlegten Sofort-

maßnahmen wollen wir das klare Signal 

setzen: Wir haben verstanden.“

Die Eckpunkte* in der Übersicht

Pflege in Pflegeeinrichtungen 

13.000 Pflegekräfte mehr – Unterstüt-

zung für jede stationäre Pflegeein-

richtung 

Jede vollstationäre Altenpflegeeinrich-

tung in Deutschland soll im Rahmen des 

Sofortprogramms profitieren. Einrich-

tungen bis zu 40 Bewohnern erhalten 

eine halbe Pflegestelle, Einrichtungen 

mit 41 bis 80 Bewohnern eine Pflegestel-

le, Einrichtungen mit 81 bis 120 Bewoh-

nern eineinhalb und Einrichtungen mit 

mehr als 120 Bewohnern zwei Pflege-

stellen zusätzlich. Ziel ist es, insbeson-

dere den Aufwand im Zusammenhang 

mit der medizinischen Behandlungs-

pflege in der stationären Altenpflege 

pauschal teilweise abzudecken. Die Pfle-

geeinrichtungen haben die Möglichkeit, 

auf Antrag schnell und unbürokratisch 

diese zusätzlichen Stellen durch einen 

Zuschlag finanziert zu bekommen. 

Zur Finanzierung zahlt die GKV jährlich 

pauschal einen Betrag an den Aus-

gleichsfonds der Pflegeversicherung. 

Hierzu erhebt der GKV-SV bei den Kran-

kenkassen eine Umlage pro Versicher-

ten. Die private Pflegeversicherung be-

teiligt sich anteilig entsprechend der 

Zahl der Pflegebedürftigen an der Finan-

zierung. Auf diesem Wege werden die 

Pflegebedürftigen zur Finanzierung die-

ser rund 13.000 Stellen nicht belastet. 

* Weitere Maßnahmen zielen auf die Verbesserung der Personalsituation in den Krankenhäusern. 
Das vollständige Eckpunktepapier erhalten Sie als PDF unter www.bundesgesundheitsministeri-
um.de/sofortprogramm-pflege.html
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Ausbildungsfinanzierung 

Um die Pflegeausbildung attraktiver zu 

machen, wird auch bei den Altenpflege-

einrichtungen ab 2020 auf den vorgese-

henen Anrechnungsschlüssel für den 

Einsatz der Auszubildenden im ersten 

Lehrjahr verzichtet. Die Pflegeeinrich-

tungen können mit den zusätzlichen 

Mitteln entsprechend ihr Personal auf-

stocken und mehr ausbilden. 

Entlastung der Pflege durch Investi-

tionen in Digitalisierung 

Die Digitalisierung birgt, richtig einge-

setzt, ein erhebliches Potential zur Entlas-

tung der Pflegekräfte in der ambu lanten 

und stationären Altenpflege. Die vorlie-

genden Erfahrungen zeigen, dass beson-

ders in den Bereichen Entbürokratisierung 

der Pflegedokumentation, Abrechnung 

von Pflegeleistungen, Zusammenarbeit 

zwischen Ärzteschaft und Pflegeheimen 

sowie Dienst- und Tourenplanung digitale 

Angebote enorm entlasten können. Auch 

beim internen Qualitätsmanagement, bei 

der Erhebung von Qualitätsindikatoren 

und bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

kann die Digitalisierung zur Entlastung 

von Pflegekräften beitragen. Mit dem Ziel, 

Fachkräfte in der Pflege zu entlasten, un-

terstützt die Pflegeversicherung daher 

über eine 40-prozentige Kofinanzierung 

einmalig die Anschaffung von entspre-

chender digitaler oder technischer Aus-

rüstung durch ambulante oder stationäre 

Pflegeeinrichtungen mit bis zu 12.000 

Euro. Insgesamt können somit Maßnah-

men im Umfang von bis zu 30.000 Euro je 

Einrichtung finanziert werden. 

Bessere Zusammenarbeit mit nieder-

gelassenen Ärzten entlastet die Pflege 

Sowohl im ärztlichen Bereich als auch 

im zahnärztlichen Bereich wurde in den 

vergangenen Jahren eine Vielzahl von 

Kooperationsverträgen geschlossen. 

Zu dieser Entwicklung haben nicht zu-

letzt die verbesserten Vergütungsrege-

lungen im Rahmen der Kooperation so-

wohl im ärztlichen als auch im zahnärzt-

lichen Bereich geführt. 

Um die Entwicklung der Kooperationen 

zu beschleunigen, wird die Verpflich-

tung der Pflegeeinrichtungen, Koopera-

tionsverträge mit geeigneten vertrags- 

(zahn)ärztlichen Leistungserbringern zu 

schließen, verbindlicher ausgestaltet. 

Die bisherige „Soll-Regelung“ wird 

durch eine „Muss-Regelung“ ersetzt. 

Die KVen werden zudem verpflichtet, 

bei Vorliegen eines Antrags einer Pfle-

geeinrichtung zur Vermittlung eines Ko-

operationsvertrages einen entspre-

chenden Vertrag innerhalb einer Frist 

von drei Monaten zu vermitteln. Auch 

diese Verpflichtung trägt dazu bei, die 

Entwicklung der Kooperationen ver-

bindlicher zu gestalten und weiter vor-

anzutreiben. Stationäre Pflegeeinrich-

tungen benennen eine verantwortliche 

Pflegefachkraft für die Zusammenar-

beit. Zudem werden Standards für die 

schnittstellen- und sektorenübergrei-

fende elektronische Kommunikation 

festgelegt. Die Evaluation dieser Koope-

rationsverträge ist künftig auch für den 

zahnärztlichen Bereich verpflichtend.

Medizinische Rehabilitation für 

pflegende Angehörige 

Pflegende Angehörige haben häufig auf-

grund ihrer familiären Situation keine 

Möglichkeit, ambulante Rehabilitations-

leistungen in Anspruch zu nehmen. Des-

halb wird für sie der Anspruch geschaf-

fen auf ärztliche Verordnung und mit Ge-

nehmigung der Krankenkasse auch dann 

stationäre Rehabilitation zu erhalten, 

wenn vom medizinischen Gesichtspunkt 

her eine ambulante Versorgung ausrei-

chend wäre. Rehabilitationsleistungen 

für erwerbstätige pflegende Angehörige 

liegen dabei weiterhin in der Verantwor-

tung der gesetzlichen Rentenversiche-

rung. 

Steigerung der Attraktivität von 

Kranken- und Altenpflege 

Möglichst lange fit bleiben – betriebli-

che Gesundheitsförderung für 

Pflegekräfte 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun-

gen brauchen Unterstützung bei der be-

trieblichen Gesundheitsförderung. Denn 

gerade hier ist die psychische und kör-

perliche Belastung für die Beschäftigten 

enorm. Deshalb verpflichten wir die 

Krankenkassen, zusätzlich mehr als 70 

Mio. Euro jährlich für Leistungen zur Ge-

sundheitsförderung in Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen aufzuwenden. 

Den heute für diese Leistungen gesetz-

lich vorgesehenen Mindestausgabe-

wert in Höhe von 2,10 Euro jährlich je 

Versicherten erhöhen wir auf 3,10 Euro. 

Zudem wird die Nationale Präventions-

strategie ergänzt um spezifische und ge-

meinsame Ziele der Sozialversiche-

rungsträger und weiterer Akteure zur 

Förderung und Erhaltung der Beschäfti-

gungsfähigkeit und zur Senkung des 

Krankenstands der Beschäftigten in der 

Alten- und Krankenpflege. Um sicherzu-

stellen, dass alle Krankenhäuser und 

Pflegeeinrichtungen, die sich für die Ge-

sundheit ihrer Beschäftigten einsetzen 

wollen, die notwendige Unterstützung 

erhalten, stellen wir sicher, dass sie 

durch die mit dem Präventionsgesetz 

geschaffenen regionalen Koordinie-

rungsstellen der Krankenkassen noch 

besser beraten und unterstützt werden. 

Bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf für Pflegekräfte 

Professionelle Pflege kennt keine Pau-

se, sie macht auch die Arbeit am Wo-

chenende oder in der Nacht erforder-

lich. Dies stellt besonders hohe Anfor-

derungen an die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf; und das gerade in 

einem Bereich, in dem überwiegend 

Frauen arbeiten. Unterstützung an die-

ser Stelle kann die Attraktivität des 

Pflegeberufs stärken und trägt der be-

sonderen, kritischen Beschäftigungssi-

tuation in dem Arbeitsfeld Altenpflege 

Rechnung. Deshalb werden als Impuls 

für vier Jahre zielgerichtet Maßnahmen 

in der Kranken- und Altenpflege finanzi-

ell unterstützt, die „besondere Betreu-

ungsbedarfe“ jenseits der üblichen 

Öffnungszeiten von Kitas abdecken 

oder die die Familienfreundlichkeit för-

dern.
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Parteifreunde 
Deutscher Pflegepreis für  
Karl-Josef Laumann

 
Andreas Westerfellhaus ist neuer  
Pflegebevollmächtigter 

Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister 

von Nordrhein-Westfalen, ist beim Deut-

schen Pflegetag mit dem Deutschen Pfle-

gepreis 2018 ausgezeichnet worden. Der 

Deutsche Pflegepreis wird vom Deutschen 

Pflegerat (DPR) vergeben. Der CDU-Politi-

ker Laumann sei „ein absolut würdiger Preisträger des Deut-

schen Pflegepreises 2018“, sagte DPR-Präsident Franz Wag-

ner bei der Übergabe des Preises. „Die Pflege in Deutschland 

ist dank ihm ein gutes Stück vorangekommen.“

Laumann habe als erster Pflegebevollmächtigter der Bundesre-

gierung und zugleich Staatssekretär im Bundesgesundheitsmi-

nisterium die Pflegepolitik in der letzten Legislaturperiode ge-

prägt und ihr eine starke Stimme gegeben. „Er hört zu, was die 

professionell Pflegenden zu sagen haben. Er anerkennt und wert-

schätzt ihre Arbeit“, so Wagner. Laumann habe „Meilensteine in 

der Pflege gesetzt; sei es bei der Entbürokratisierung der Pflege-

dokumentation, beim Pflegeberufereformgesetz, für die Mitbe-

stimmung der Pflegefachpersonen in Pflegekammern sowie  

für mehr Pflegefachpersonen und eine bessere Bezahlung.“ 

Der ehemalige Präsident des Deutschen 

Pflegerates (DPR) Andreas Westerfellhaus 

wurde als Nachfolger von Karl-Josef  

Laumann (CDU) zum neuen Pflegebevoll-

mächtigten der Bundesregierung berufen. 

Am 16. April erhielt Staatssekretär Andreas 

Westerfellhaus (CDU) seine Ernennungsurkunde zum Pfle-

gebevollmächtigten der Bundesregierung von Bundesge-

sundheitsminister Jens Spahn. 

Westerfellhaus ist gelernter Krankenpfleger, Fachkranken-

pfleger für Intensivpflege und Anästhesie sowie Betriebswirt 

und leitete eine Akademie für Berufe im Gesundheitswesen 

in Gütersloh. Von 2009 bis 2017 war er Präsident des Deut-

schen Pflegerates. Der 61-Jährige stammt aus Nordrhein-

Westfalen, wo er auch heute mit seiner Familie lebt. 

Westerfellhaus gilt als ausgewiesener Pflegeexperte und  

hat sich insbesondere bei der Reform der Pflegeausbildung, 

für Pflegekammern sowie die Verbesserung von Arbeits- 

bedingungen und Entlohnung eingesetzt.  

„Ein Tropfen auf den heißen 
Stein kann der Anfang eines 
Regens sein“
bpa-Präsident begrüßt  
Sofort programm Pflege

bpa-Präsident Bernd Meurer bewertet das Sofortprogramm 

Pflege grundsätzlich als wichtigen Schritt in die richtige 

Richtung: „Natürlich treten jetzt Kritiker auf den Plan, die 

monieren, dass 13.000 zusätzliche Stellen in der Pflege nicht 

ausreichend sind. Aber ein Tropfen auf den heißen Stein 

kann bekanntermaßen der Anfang eines Regens sein“, so 

Meurer, der jedoch zum wiederholten Mal die Frage auf-

wirft, woher die Pflegekräfte kommen sollen. 

Die Altenpflege ist der Mangelberuf Nummer 1. Freie Stellen 

sind 171 Tage unbesetzt; 67 Prozent länger als im Schnitt  

aller Berufe. 24.000 Stellen in Altenpflegeeinrichtungen sind 

offiziell vakant, der echte Bedarf ist aber mindestens dop-

pelt so hoch. 

In diesem Zusammenhang verweist der bpa-Präsident dar-

auf, dass dringend mehr unternommen werden müsse, um 

ausländische Pflegekräfte anzuwerben. „Fußballballvereine 

investieren viel Geld in junge Talente aus dem Ausland, und 

das erscheint zumindest Kickerfans völlig normal und legi-

tim“, so Meurer angesichts der nahenden Fußball-WM. „Ent-

sprechend sollten wir aber auch Geld in die Hand nehmen, 

damit unser Land für Altenpflegerinnen und -pfleger attrak-

tiv genug wird, um hier zu arbeiten und zu leben.“ 

Außerdem dürften sich Programme zur Reduzierung des 

Personalmangels nicht ausschließlich auf die Pflegeheime 

konzentrieren. Dieser herrsche auch in der Tages- sowie in 

der Kurzzeitpflege und belaste die Sicherstellung der ambu-

lanten Versorgung. „Viele ambulante Dienste waren bereits 

gezwungen, Anfragen von Pflegebedürftigen wegen nicht 

vorhandenen Personals absagen. Auch in diesem Sektor 

muss alles unternommen werden, damit die Pflege bedürfti-

ger Menschen flächendeckend gewährleistet werden kann“, 

so der bpa-Präsident abschließend. 
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Amtsübergabe im Bundesministerium  
für Gesundheit (BMG)
Jens Spahn zum Bundesminister für Gesund-
heit ernannt

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit, mit den Parlamentarischen Staatsse-

kretären Dr. Thomas Gebhart (links) und Sabine Weiss sowie Lutz Stroppe (rechts), 

der seine Tätigkeit als beamteter Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium 

fortsetzt.

Bundespräsident Frank-Walter Stein-

meier hat am 14. März 2018 den bisheri-

gen Parlamentarischen Staatssekretär 

beim Bundesminister der Finanzen, 

Jens Spahn (CDU), zum Bundesminister 

für Gesundheit im Kabinett von Bun-

deskanzlerin Angela Merkel ernannt. Im 

Anschluss erfolgte die Vereidigung im 

Deutschen Bundestag. Bundesgesund-

heitsminister Spahn ist damit Nachfol-

ger von Hermann Gröhe (CDU), der das 

Amt seit Dezember 2013 ausgeübt hat.

Der 37-jährige Jens Spahn gehört dem 

Bundestag seit 2002 an. Von 2005 bis 

2015 war er zunächst Obmann im Ge-

sundheitsausschuss für die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, dann deren ge-

sundheitspolitischer Sprecher. Regie-

rungserfahrung hat er seit Juli 2015 als 

Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister der Finanzen gesam-

melt. Der Bankkaufmann und Politikwis-

senschaftler stammt aus Ahaus im 

Münsterland.

Die beiden neuen Parlamentarischen 

Staatssekretäre beim Bundesminister 

für Gesundheit sind Sabine Weiss und 

Dr. Thomas Gebhart. 

Sabine Weiss wurde 1958 in Duisburg 

geboren und ist seit 2009 Mitglied des 

Deutschen Bundestages. Die Juristin 

ist seit 2014 als stellvertretende Vorsit-

zende der CDU/CSU-Fraktion für die 

Bereiche Arbeit und Soziales und wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung zuständig.

Dr. Thomas Gebhart hat Betriebswirt-

schaftslehre und Politikwissenschaften 

studiert und stammt aus der Südpfalz. 

Der 46-Jährige gehört seit 2009 dem 

Deutschen Bundestag an und ist Mit-

glied des Ausschusses für Umwelt, Na-

turschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Lutz Stroppe setzt seine Tätigkeit als 

beamteter Staatssekretär des Bundes-

ministeriums für Gesundheit fort.  sj
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Shitstorm oder sachliche Diskussion: Elisabeth Scharfen-
berg verteidigt Erwin Rüddel

Noch bevor Erwin Rüddel zum Vorsit-

zenden des Gesundheitsausschusses 

des Bundestages gewählt worden war, 

hatte der 61-Jährige mit einem Tweet 

für Aufsehen gesorgt und sich Ärger 

eingehandelt. Über Twitter hatte der 

CDU-Pflegepolitiker Pflegekräfte dazu 

aufgefordert, positiv über ihren Beruf zu 

berichten und so für diesen zu werben. 

Als Reaktion folgte jedoch ein wahrer 

Shitstorm. Unter Hashtag „twitternwie-

rueddel“ beschrieben Pflegekräfte, wie 

katastrophal die Arbeitsbedingungen in 

Kliniken und Pflegeeinrichtungen zum 

Teil wirklich seien. Rüddel stellte kurz 

darauf klar: „Mein Tweet sollte keine 

Anschuldigung gegenüber den Pflege-

kräften sein. Wer meine politische Ar-

beit kennt, weiß wie viel Respekt ich vor 

der großartigen Arbeit habe, die Pfleger 

jeden Tag leisten.“

Das es auch anders geht, zeigt die in-

zwischen aus dem Bundestag ausge-

schiedenen Elisabeth Scharfenberg 

(Bündnis 90/Die Grünen). Unter der 

Überschrift „Haifischbecken Pflege“ 

verfasste die Pflegeexpertin in der Fach-

zeitschrift Altenheim (13. März 2018)  

einen treffenden Kommentar zum Shit-

storm auf Erwin Rüddel, den wir hier  

abdrucken.  

Haifischbecken Pflege 

Im Ozean und den sonstigen Gewäs-

sern der Pflege tummeln sich viele Fi-

sche. Jede Art hat ihre Berechtigung 

und auch ihr eigenes Umfeld. Oft entwi-

ckeln sich Synergieeffekte. Manch einer 

ist sogar von einem anderen abhängig, 

um zu überleben.

Einer braucht den anderen, um eine 

gute Versorgung, sei es ambulant oder 

stationär oder alle Facetten dazwi-

schen, hinzubekommen und zu gewähr-

leisten. In meinem realen Gartenteich 

ist da zum Beispiel die Teichmuschel. 

Die Muschellarven werden im Frühjahr 

zwischen Februar und April ins Wasser 

abgegeben und heften sich dann an ge-

eignete Wirtsfische. Und da ist das 

Spektrum breit: von der Bachforelle 

über Zander bis zum Stichling gibt es 

eine ganze Reihe von Partnern, die da-

für sorgen, dass das Überleben der 

Teichmuschel gesichert ist. Schön, 

wenn das so reibungslos und teilweise 

auch unbemerkt läuft. Hier rettet die 

Vielfalt einfach die Existenz.

In den Gewässern der Pflege scheint 

das Ökosystem aber derzeit irgendwie 

zu kippen. Denn gefühlt geht es da im-

mer mehr zu wie in einem Haifischbe-

cken. Wie ich darauf komme? Vor kur-

zem löste ein Tweet des Vorsitzenden 

des Gesundheitsausschusses im Deut-

schen Bundestag Erwin Rüddel eine 

Schwarmreaktion aus. Mich hat das 

ehrlich schockiert. Facebook und Twit-

ter mutierte zu jenem schon erwähnten 

Haifischbecken, in dem alles, was nicht 

GEGEN Rüddel wetterte, gleich mit zer-

rissen wurde. Da brauchte es schon 

Mut, sich neutral oder Pro-Rüddel zu 

äußern. Wie viel Energie wurde da ver-

wendet für den Aufruf #twitternwie-

rueddel? Wie viele Tweets nahmen es 

zum Anlass, einfach draufzuhauen an-

statt konstruktiv zu diskutieren? Wie 

viele Menschen wollten da gerne einen 

Vorwurf an die Pflege raushören, die an 

anderer Stelle dasselbe posten: Dass 

die Pflege nicht schlechtgeredet wer-

den soll?

Ja... der Tweet meines ehemaligen 

MdB-Kollegen war nicht sehr glücklich. 

Er war ungeschickt formuliert und si-

cherlich konnte er missverstanden wer-

den. Aber, mal Butter bei die Fische – 

darf die freie Meinungsäußerung so-

weit unter die Gürtellinie gehen? Ener-

gie und Engagement sind etwas 

Wunderbares, wenn sie sich positiv ent-

falten. Und das vermisse ich oft bei die-

sen virtuellen Debatten.

Mir fällt nämlich auf, dass die Haifische 

im Becken nicht nur die PflegePOLITIK 

in ihrem Beuteschema haben. Da stellt 

sich die Pflege auch schon mal gerne 

selbst gegenseitig an den Pranger. Akti-

vitäten zur Verbesserung in der Pflege 

werden ins Lächerliche gezogen, Pfle-

geaktivisten angezählt. Das alles denke 

ich mir jetzt nicht aus. Das kann man 

live und in Farbe im Facebook mitver-

folgen... Bei aller Brisanz des Themas 

Pflege: diese Taktik geht nicht auf. Mir 

ist durchaus bewusst, dass ich mit die-

sem Blog selbst die Nase in den Wind 

halte. Oder um in meinem Bild zu blei-

ben, mal eben ins Haifischbecken sprin-

ge. Dennoch muss ich es auf den Punkt 

bringen: Wir müssen raus aus dem 

Kampfmodus und rein in ein synergie-

volles Miteinander. Wenn einer den an-

deren schlechtmacht oder bekämpft, 

wenn die Politik ausschließlich als Feind 

gesehen wird,  der eh nur viel zu viel 

verdient und viel zu wenig arbeitet, 

wenn Pflege sich selbst nicht als Gan-

zes erkennt – werden wir keinen Schritt 

weiter kommen. 

(www.elisabeth-scharfenberg.eu) 

Erwin 

Rüddel

Elisabeth 

Scharfen-

berg
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EU-DSGVO: Große Nachfrage bei Datenschutzseminaren
Von Michael Diehl, bpa-Servicegesellschaft

Die Anforderungen der ab Mai 2018 greifenden EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) betreffen, wie in zahl-

reichen Veröffentlichungen des bpa bereits beschrieben, 

auch Pflegeeinrichtungen. Viele Mitgliedseinrichtungen 

haben sich zwar mittlerweile intensiv mit Informationssi-

cherheit auseinandergesetzt, aber beim Umsetzen der Vor-

gaben aus der verpflichtenden Verordnung benötigen viele 

Unternehmen im Endspurt offensichtlich noch dringend 

Unterstützung. 

Hierzu hat die bpa-Servicegesellschaft in enger Abstimmung 

mit dem bpa drei neue Kooperationen mit Datenschutzexper-

ten geschlossen, die zum einen den Mitgliedern auf Wunsch 

als externer Datenschutzbeauftragter zur Verfügung stehen 

und andererseits das Seminarwesen des bpa mit ihrem 

Know-how bei vielfältigen Veranstaltungen unterstützen.

Bei Redaktionsschluss wurden bereits in neun Bundeslän-

dern insgesamt 16 Infoveranstaltungen mit fast 500 Teilneh-

mern abgehalten. Weitere Veranstaltungen folgen in den 

kommenden Wochen.

Die Veranstaltungen zeigen dabei auf, welche Maßnahmen 

Mitglieder schon heute treffen und einleiten sollten, damit 

deren Unternehmen ab Mai 2018 die Forderungen der neuen 

DSGVO einhalten können, um einen störungsfreien und risi-

koarmen Übergang zur DSGVO zu gewährleisten. 

Auch wenn die Uhr zur Umsetzung der DSGVO immer 

schneller tickt, sind die Mitglieder des bpa auf einem guten 

Weg, da sie mit den Informationen aus den Veranstaltungen 

und den Veröffentlichungen des bpa eine gute Orientie-

rungshilfe haben und entsprechend für das wichtige Thema 

sensibilisiert sind. 

Der Prozess von der Beauftragung bis zur absoluten Sicher-

heit bezüglich der erfüllten DSGVO-Anforderungen wird 

insgesamt sicher längere Zeit dauern, aber unsere Partner 

können dafür sorgen, Pflegeeinrichtungen vor drohenden 

Schäden zu schützen. Parallel wird der bpa versuchen, die 

Interpretation und Anwendung der DSGVO im Pflegesektor 

auf ein deutlich praktikableres Ausmaß zu reduzieren und 

Mitglieder hierzu unterrichtet halten.  

Datenschutz-

seminar in 

Saarbrücken 

mit Referent 

Bernd  

Diermann
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Pflegepersonalmangel in Altenheimen und Krankenhäusern
Aktuelle Stellungnahme des bpa zur Anhörung im Gesundheits-
ausschuss

Mit dem Pflegepersonalmangel in Al-

tenheimen und Krankenhäusern hat 

sich der Gesundheitsausschuss des 

Deutschen Bundestages am 18. April 

2018 in Berlin befasst. Für den bpa 

nahm Geschäftsführer Herbert Mauel 

als Experte an der Anhörung teil. 

Den geladenen Sachverständigen lagen 

Anträge  der Linken und von  Bündnis 

90/Die Grünen vor. Die Anträge zielen 

darauf ab, die Personalausstattung in 

der Pflege zu verbessern und damit 

auch die Arbeitsbedingungen der Pfle-

gefachkräfte. Der bpa hat dazu eine 

Stellungnahme erarbeitet, die wir hier 

in Auszügen kurz vorstellen.*)

Die Linke fordert die Bundesregierung 

auf, einen Gesetzentwurf für ein „So-

fortprogramm gegen den Pflegenot-

stand in der Altenpflege“ vorzulegen, 

der eine Reihe verschiedener Aspekte 

umfassen soll. Dazu gehört die Einfüh-

rung eines bundeseinheitlichen, ver-

bindlichen Personalschlüssels im Tag-

dienst von 1 zu 2 und im Nachtdienst 

von 1 zu 20 als vorläufige Mindestper-

sonalbesetzung in stationären Pflege-

einrichtungen bis zur Umsetzung des 

wissenschaftlichen Verfahrens zur Per-

sonalbemessung im Jahr 2020. Die 

Fachkraftquote von 50 Prozent soll als 

Mindeststandard eingehalten werden. 

Zugleich sei sicherzustellen, dass nicht 

die Pflegefälle und deren Familien  

die nötigen Mehrausgaben tragen 

müssen. Vorrangig solle zur besseren 

Bezahlung der Pflegekräfte der Pflege-

vorsorgefonds in einen Pflegeperso-

nalfonds umgewidmet werden. Der 

Pflege mindestlohn sollte ab 2018 bun-

deseinheitlich auf 14,50 Euro angeho-

ben werden. 

Bewertung einzelner Antragspunkte 

durch den bpa 

Der bpa lehnt den Antrag entschieden 

ab. Die Antragsteller suggerieren eine 

Lösungsstrategie, welche an den realen 

Bedingungen der demografischen Ent-

wicklung nur scheitern kann. Die aufge-

führten Maßnahmen führen somit nicht 

zu einer Bekämpfung des Pflegenot-

stands, sondern zu einem flächende-

ckenden Zusammenbruch des beste-

henden Angebots. 

Personalschlüssel und Pflegepersonal-

fonds 

Ein wie von den Antragstellern vorge-

schlagener bundeseinheitlicher Perso-

nalschlüssel mit den Maßgaben von 

1:2 im Tag- und 1:20 im Nachtdienst 

würde zweifelsfrei zu einer besseren 

Versorgung führen, allerdings um den 

Preis der Rationierung der pflegeri-

schen Grundversorgung durch Stillle-

gen vorhandener Kapazitäten der stati-

onären Pflege in Deutschland. Bei ei-

ner sofortigen Erhöhung der Personal-

schlüssel um ca. 25 Prozent gegenüber 

dem Status Quo müsste von heute auf 

morgen jede vierte Pflegeeinrichtung 

schließen. Da die Zahl der Pflegefach-

kräfte bekannt ist und nicht politischen 

Vorgaben folgt, wären die Folgen für 

die pflegerische Versorgung drama-

tisch, wenn 200.000 Heimbewohnern 

die Pflege und Betreuung aufgekündigt 

würden. 

Die seit Jahrzehnten bestehende starre 

Fachkraftquote ist ein Relikt ohne Zu-

kunft. Ihre Beibehaltung suggeriert ei-

nen nie belegten fachlichen Standard 

und bewirkt keine Sicherheit, sondern 

führt absehbar zu Versorgungsengpäs-

sen. Der notwendige Bedarf an pflegeri-

scher Versorgung ist schlicht höher als 

die quotenregulierte Zahl der Fachkräf-

te. Die Folge kann nur sein, dass eine 

gesetzte und nicht begründete Fach-

kraftquote abgeschafft wird zugunsten 

einer inhaltlichen Verknüpfung zwi-

schen dem jeweiligen Bedarf der Pfle-

gebedürftigen und der dafür notwendi-

gen Qualifikation. Damit muss ein qualifi-

kationsgerechter Personaleinsatz Grund-

lage der Versorgung werden. 

Die Umwandlung des Pflegevorsorge-

fonds in einen Personalfonds wäre we-

der ausreichend zur Finanzierung der 

weiter unten  bezifferten Gehälter noch 

könnte dadurch verhindert werden, 

dass durch den zur Umsetzung der ge-

forderten Personalschlüssel notwendi-

gen massiven Personalaufbau umfang-

reiche Zusatzkosten auf Pflegebedürfti-

ge und ihre Angehörigen zukämen. Si-

chergestellt würde mit der Auflösung 

lediglich, dass die finanziellen Mittel 

schnell verbraucht würden und für den 

ursprünglichen Zweck nicht mehr zur 

Verfügung stünden. 

Pflegemindestlohn und Gehaltsan-

gleichung 

Die geforderte Erhöhung des Pflege-

mindestlohns auf 14,50 Euro wird vom 

bpa abgelehnt. Eine sofortige Steige-

rung um 37 Prozent würde zu erhebli-

chen finanziellen Belastungen führen, 

die im Rahmen der derzeitigen Finanzie-

rung einzig von den Pflegebedürftigen, 

ihren Angehörigen und den Sozialhilfe-

trägern getragen werden müssten. Der 

bpa setzt sich für eine bessere Bezah-

lung der Pflegekräfte ein und hat hierfür 

*) Die vollständige Fassung der Stellungnahme finden Sie auf der bpa-Homepage
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in den vergangenen Monaten Arbeits-

vertragsrichtlinien vorgelegt, die suk-

zessive in den Bundesländern umge-

setzt werden. Häufig verweigern jedoch 

Pflegekassen und Sozialhilfeträger die 

Refinanzierung von Gehaltssteigerun-

gen. Eingriffe der Politik in die Tariffrei-

heit wären zudem mit Blick auf andere 

Wirtschaftszweige ein zweifelhaftes  

Signal. 

Die Angleichung der Gehälter von der 

Alten- und der Krankenpflege ist keine 

Frage der unterschiedlichen Berufsab-

schlüsse, sondern der Refinanzierungs-

systeme. 

Pflegeberufegesetz

Die Notwendigkeit einer offenen und 

umfassenden Diskussion sowohl der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

wie auch der Finanzierungsverordnung 

zur Umsetzung des Pflegeberufegeset-

zes ist aus Sicht des bpa dringend gege-

ben. 

Es muss in der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung sichergestellt wer-

den, dass sich die Inhalte der Altenpfle-

ge in ausreichendem Maße in Theorie 

und Praxis wiederfinden. Soll es auch in 

Zukunft ausreichend Auszubildende ge-

ben, dürfen Personen mit mittlerem 

Schulabschluss nicht überfordert wer-

den. Die pflegerische Versorgung kann 

nicht auf ein vorgebliches qualitatives 

Problem beschränkt werden; wir haben 

auch ein massives quantitatives Prob-

lem. Es sollten zudem alle Pflegeschu-

len zum dauerhaften Angebot der Al-

tenpflegeausbildung verpflichtet wer-

den. 

Streichung Unternehmerrisiko  

in § 84 Absatz 2 SGB XI 

Der bpa lehnt die Forderung zur Strei-

chung des Anspruches auf eine ange-

messene Vergütung des Unternehmer-

risikos nach § 84 Absatz 2 SGB XI ent-

schieden ab. Durch die Möglichkeit ei-

ner angemessen Berücksichtigung des 

Unternehmerrisikos wird überhaupt 

erst die Grundvoraussetzung geschaf-

fen, dass Investitionen in die Pflege-

branche getätigt werden. Ohne eine an-

gemessene Berücksichtigung der Fi-

nanzierung des Unternehmerrisikos ist 

dem unternehmerischen Handeln der 

Boden entzogen. Dies würde nicht nur 

die Existenzgrundlage der privaten, 

sondern auch der freigemeinnützigen 

Träger zerstören. 

Bis 2030 müssen allein in stationäre 

Einrichtungen bis zu 80 Milliarden Euro 

investiert werden. Ohne die Investitio-

nen der privaten Träger ist dies nicht zu 

leisten. Privates Kapital wird jedoch nur 

dann zur Verfügung gestellt, wenn die 

dafür nötigen Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden, eine langfristige Pla-

nungssicherheit herrscht und es risiko-

gerechte Renditemöglichkeiten gibt. 

Wenn Unternehmen durch unsinnige 

Regulierungen das volle Risiko aufge-

bürdet, aber keinerlei Möglichkeit der 

Gewinnerzielung und der Rücklagenbil-

dung eingeräumt wird, bedeutet das 

den Entzug der Existenzgrundlage und 

das Ende privaten Engagements in der 

professionellen pflegerischen Versor-

gung. 

Die bisherige wettbewerbliche Ausrich-

tung der Pflege hat flächendeckend da-

für gesorgt, dass pflegebedürftige Men-

schen eine breite Auswahl bei der Su-

che nach professioneller Unterstützung 

bei der Pflege haben, weil es insbeson-

dere die privaten Träger waren, die in-

vestiert haben in neue Angebote. Der 

politisch gewollte Wettbewerb hat pfle-

gebedürftige Menschen und Sozialhil-

feträger vor ungebremsten Kostenstei-

gerungen bewahrt und gleichzeitig ei-

nen Wettbewerb um gute Qualität ge-

fördert, den private Anbieter bestehen. 

Wer dieses Erfolgsmodell aufs Spiel 

setzt, muss sich der Folgen bewusst 

sein. 

Die Grünen fordern in ihrem Antrag ein 

„Sofortprogramm für mehr Personal in 

der Altenpflege“. Konkret fordern die 

Abgeordneten, den Pflegevorsorge-

fonds aufzulösen und aus dessen Mit-

teln ein Sofortprogramm in Höhe von 

1,2 Mrd. Euro im Jahr aufzulegen, aus 

welchem zusätzliche Pflegekräfte mit 

tarifgerechter Entlohnung zielgerechtet 

gefördert werden sollen. Darüber hin-

aus soll dieses Sofortprogramm durch 

Maßnahmen für eine Ausbildungsof-

fensive, Anreize für eine einfachere 

Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, ein 

Wiedereinstiegsprogramm, eine besse-

re Gesundheitsvorsorge für die Be-

schäftigten sowie eine Weiterqualifizie-

rung von Pflegehelfern zu Pflegefach-

kräften begleitet werden.  

Bewertung einzelner Antragspunkte 

durch den bpa 

Der bpa begrüßt das Ziel des Antrags, 

mehr Personal in den Altenpflegeein-

richtungen zur Verfügung zu haben, 

ausdrücklich. Die zur Umsetzung vorge-

schlagenen Maßnahmen sind größten-

teils sinnvoll, wenngleich die Mehrzahl 

bereits heute umgesetzt wird. 

Nicht nachvollziehbar ist, dass die bis-

her fehlende Implementierung eines 

Personalbemessungsinstruments den 

Personalmangel verschärfen und den 

Beruf damit unattraktiver machen wür-

de. 

Der Personalmangel verschärft sich 

einzig aufgrund der demographischen 

Entwicklung. Es werden mehr Men-

schen pflegebedürftig als neu für den 

Beruf gewonnen werden können und 

das trotz Rekordausbildungs- und Be-

schäftigungszahlen. 80.000 neue sozial-

versicherungspflichtige Stellen wurden 

allein zwischen 2013 und 2015 in den 

Pflegeeinrichtungen geschaffen. Zwi-

schen Januar 2016 und Januar 2017 

stieg die Zahl sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigter im Bereich „Hei-

me und Sozialwesen“ erneut um ca. 

100.000. Die außerordentliche hohe 

Zahl von Menschen, die in den vergan-

genen Jahren in den Beruf gefunden 

hat – trotz andauernder medialer und 

politischer Negativberichte – spricht für 

große Attraktivität des Altenpflegebe-

rufes. 
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Auflösung des Pflegevorsorgefonds, 

Sofortprogramm zusätzliche Pflege-

kräfte 

Zusätzliches Personal, sowohl Fach- 

wie auch Hilfskräfte, wären für die Pfle-

geeinrichtungen eine große Erleichte-

rung für ihre alltägliche Arbeit. Die ge-

sonderte Finanzierung dieser zusätzli-

chen Stellen außerhalb des Pflege- 

satzverfahrens ist zu begrüßen. Wür-

den einseitig die Pflegebedürftigen, 

ihre Angehörigen und die Sozialhilfeträ-

ger mit den Kosten im Rahmen des nor-

malen Pflegesatzverfahrens belastet, 

hätte dies deutliche negative Auswir-

kungen auf die Akzeptanz der Maßnah-

men. Auch wenn es ernüchternd ist, 

wird damit deutlich, dass insbesondere 

bei den unterhaltspflichtigen Angehöri-

gen nicht davon ausgegangen werden 

kann, dass aus der grundsätzlichen Un-

terstützung einer besseren personellen 

Ausstattung und Bezahlung automa-

tisch auch die Akzeptanz höherer Eigen-

anteile gegeben ist. 

Eine Bewertung der Höhe des Sofort-

programms von 1,2 Mrd. Euro im Jahr 

fällt angesichts der nicht benannten 

Zahl der daraus zu finanzierenden Pfle-

gekräfte schwer. Wenn von den 25.000 

neuen Stellen ausgegangen werden 

soll, die die Bundestagsabgeordnete 

Kordula Schulz-Asche in ihrer Rede zur 

Einbringung des Antrags am 19.01.2018 

(Plenarprotokoll 19/8, S. 672) erwähnte, 

wäre die Grundlage für eine Vollfinan-

zierung nur bei angenommenen Perso-

nalkosten von 46.500 Euro im Jahr 

grundsätzlich vorhanden. 

Der Verweis auf eine „tarifgerechte Ent-

lohnung“ ist ohne Klarstellung, welcher 

Tarif gemeint sein soll, nicht zielfüh-

rend. Ohnehin gilt, wer Fachkräfte ge-

winnen will, der muss auch gute Ar-

beitsbedingungen ermöglichen. Es ist 

jedoch Aufgabe der Einrichtungen bzw. 

der Tarifpartner und nicht der Politik, 

Vergütungssysteme zu entwickeln. Ein 

von der Politik für allgemeinverbindlich 

erklärter Tarifvertrag wird vom bpa ent-

schieden abgelehnt. Die Politik sollte 

die Tarifautonomie stärken, statt sie 

durch bundesweite Einheitslöhne oder 

Allgemeinverbindlichkeitserklärungen 

zu schwächen. Insbesondere viele klei-

ne und Kleinstbetriebe können mit ei-

nem starren Tarifgefüge nicht flexibel 

genug auf die betrieblichen Erforder-

nisse reagieren. Stattdessen muss die 

Möglichkeit, eigenständige betriebli-

che Lösungen zu finden, respektiert 

werden. 

Problematisch ist überdies weniger die 

Schaffung neuer Stellen, als vielmehr 

deren Besetzung. Jedes Pflegeheim 

und jeder Pflegedienst würde jederzeit 

qualifizierte Bewerber sofort einstellen, 

es gibt sie schlicht nicht in ausreichen-

dem Maße. 

Begleitende Maßnahmen 

Zur Bekämpfung des Fachkräfteman-

gels wird eine Vielzahl sich ergänzender 

Maßnahmen benötigt. Die Forderungen 

sind zielführend, wenngleich nicht er-

schöpfend. Der bpa teilt die in der An-

tragsbegründung geäußerte Einschät-

zung, dass die „Ausbildungs- und Qua-

lifizierungsoffensive Altenpflege“ ein 

wichtiger Schritt zur Steigerung der At-

traktivität des Ausbildungsberufes war 

und fordert deshalb die Neuauflage des 

Programms. In Kombination mit den 

immensen Anstrengungen der Pflege-

unternehmen konnten die Ausbildungs-

zahlen in den vergangenen Jahren au-

ßerordentlich gesteigert werden und 

liegen in der Altenpflege heute über 

dem Niveau der Krankenpflege. Die im-

mer wiederkehrende Kritik am ver-

meintlich mangelnden Reiz des Ausbil-

dungsberufes hält der Realitätsbetrach-

tung nicht stand. 

Die Zahlen zur Teilzeitquote in der Al-

tenpflege unterscheiden sich je nach 

Statistik. Spricht die Pflegestatistik von 

etwa 70 Prozent Teilzeitbeschäftigung, 

weist die Beschäftigungsstatistik der 

Bundesagentur für Arbeit lediglich eine 

Teilzeitquote von 55 Prozent aus; wer-

den nur die Fachkräfte betrachtet, sind 

sogar mehr in Vollzeit (55 Prozent) als  

in Teilzeit beschäftigt (BT-Drucksache 

19/608, S. 11). 

In Zeiten des ausgeprägten Fachkräfte-

mangels bemüht sich jedes Pflegeheim 

und jeder Pflegedienst darum, die eige-

nen personellen Lücken durch die mög-

liche Erhöhung der Arbeitsstunden bis-

her nicht in Vollzeit Tätiger zu decken. 

Wie die vom Patienten- und Pflegebe-

auftragten 2015 in Auftrag gegebene 

Studie zum Einkommen und den Be-

schäftigungsverhältnissen in der Pflege 

(IAB: „Viel Varianz. Was man in den Pfle-

geberufen verdient“) jedoch zeigt, ist 

das diesbezügliche Potential weitestge-

hend erschöpft. Insbesondere aus per-

sönlichen und familiären Gründen (feh-

lende Kinderbetreuung, pflegebedürfti-

ge Angehörige) wünschen sich Pflege-

kräfte, die in Teilzeit beschäftigt sind, 

häufig gerade nicht, ihre jeweilige Stun-

denzahl zu erhöhen. Familienfreundli-

chere Rahmenbedingungen wären da-

mit wohl kaum verbunden. 

Die Qualifizierung von Hilfs- zu Fach-

kräften ist ein essentieller Bestandteil 

der Fachkräftegewinnung. Die Absicht, 

Weiterqualifizierungen zu unterstützen, 

wird von uns daher ausdrücklich be-

grüßt. Der Einstieg in den Beruf als 

Hilfskraft ist vergleichsweise niedrig-

schwellig und ermöglicht es auch Per-

sonen, für die eine Fachkraftausbildung 

nicht unmittelbar möglich oder denkbar 

wäre, berufliche Erfahrungen zu sam-

meln. 

bpa: Der Personalmangel in der 

Altenpflege ist eine zentrale gesell-

schaftspolitische Herausforderung 

dieser und kommender Legislatur-

perioden

Der Personalmangel in der Altenpflege 

ist nicht nur die schwierigste Herausfor-

derung für die Pflegeeinrichtungen, 

sondern eine zentrale gesellschaftspoli-

tische Herausforderung dieser und 

kommender Legislaturperioden. Die Po-

litik wird sich daran messen lassen 

müssen, ob sie die Pflegeeinrichtungen 

bei ihren immensen Bemühungen zur 
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Sicherstellung der pflegerischen Ver-

sorgung umfassend unterstützt oder 

durch halbherzige Maßnahmen, unnöti-

ge Regulierung und Bürokratie sowie 

das permanente Wiederholen unbeleg-

ter Vorurteile nachhaltig schädigt. 

In den vergangenen Jahren gab es in 

den Heimen und Diensten permanente 

Ausbildungs- und Beschäftigungsre-

korde. Allein zwischen 2013 und 2015 

wurden 80.000 neue sozialversiche-

rungspflichtige Stellen geschaffen. Zwi-

schen Januar 2016 und Januar 2017 ka-

men weitere 100.000 sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigte im Bereich 

„Heime und Sozialwesen“ hinzu. In der 

Ausbildung zur Altenpflegefachkraft 

befinden sich mehr Menschen als in der 

Krankenpflegeausbildung. Die Alten-

pflege war und ist der Jobmotor in 

Deutschland. Die außerordentliche 

hohe Zahl von Menschen, die in den 

vergangenen Jahren trotz andauernder 

medialer und politischer Negativberich-

te in den Beruf gefunden hat, zeigt die 

große Attraktivität des Altenpflegebe-

rufes. Nichtsdestotrotz führt die demo-

graphische Entwicklung zu einem im-

mer stärker werdenden Personalman-

gel. Liegen wir heute noch bei etwa 

50.000 fehlenden Fachkräften, ver-

schärft sich diese Situation bis 2025 

laut Statistischem Bundesamt auf rund 

200.000. 

Der bpa begrüßt daher die von allen po-

litischen Parteien geforderte Auswei-

tung der Maßnahmen zur Personalge-

winnung ausdrücklich. Die in den vor-

liegenden Anträgen enthaltenen Forde-

rungen sind jedoch nur bedingt für eine 

Verbesserung der Situation geeignet. 

Teils führen sie sogar zwangsläufig zu 

eklatanten Verwerfungen in der pflege-

rischen Versorgung. 

Vorschläge des bpa zur Verbesserung 

der pflegepolitischen Rahmen-

bedingungen

Für die Verbesserung der pflegepoliti-

schen Rahmenbedingungen hat der 

bpa darüber hinaus eigene Vorschläge, 

die zur Personalgewinnung und Sicher-

stellung der pflegerischen Versorgung 

schnellstmöglich durch den Gesetzge-

ber aufgegriffen werden sollten. 

1. Starker Altenpflegeabschluss 

Die „Ausbildungs- und Qualifizierungs-

offensive Altenpflege“ muss neu aufge-

legt werden. Sie sollte auf mindestens 

vier Jahre angelegt sein, den Abschluss 

in der Altenpflege stärken und auf das 

Ausschöpfen von in- und ausländischen 

Fachkräftepotenzialen fokussiert sein. 

Dazu zählt auch die Integration von ge-

eigneten und motivierten Flüchtlingen 

in das Berufsfeld der Pflege. 

Die bestehenden Förderprogramme für 

die Weiterqualifizierung müssen ausge-

baut werden. Dies umfasst die Über-

nahme der Differenz zwischen dem 

Ausbildungs- und dem vorherigen Ge-

halt durch die Bundesagentur für Ar-

beit. Wer sich weiterbildet, darf nicht 

durch finanzielle Einbußen belastet 

werden. Zudem sollte bundesweit die 

Altenpflegehelferausbildung förderfä-

hig sein. 

2. Einwanderung erleichtern 

Wir brauchen ein Einwanderungsge-

setz, das die Anerkennungsverfahren 

erleichtert und beschleunigt. Es muss 

bundeseinheitliche Anforderungen an 

die Sprachkenntnisse ebenso regeln 

wie kostenlose Sprachkurse in den Hei-

matländern. Die elektronische Antrag-

stellung und das gesamte Anerken-

nungsverfahren müssen auch aus dem 

Ausland möglich werden. Darüber hin-

aus bedarf es einer Kampagne der 

Bundesregierung zur Anwerbung von 

Pflegekräften in ausgewählten Dritt-

staaten.

 

3. Bürokratie abbauen 

Die Entbürokratisierung der Pflegedo-

kumentation sorgt dafür, dass die Pfle-

gekräfte wieder mehr Zeit für die Pfle-

gebedürftigen haben. Dieser Prozess 

muss fortgesetzt werden, damit noch 

mehr Zeit für Pflege am Menschen 

bleibt. 

Der Gesetzgeber muss mit einem  

E-Health-Gesetz II die Voraussetzungen 

für die weitere Digitalisierung in der 

Pflege schaffen. 

4.  Differenzierten Personaleinsatz 

ermöglichen 

Die starre Fachkraftquote ist ein Relikt 

ohne Zukunft. Ihre Beibehaltung sugge-

riert einen nie belegten fachlichen Stan-

dard und bewirkt keine Sicherheit, son-

dern führt absehbar zu Versorgungs-

engpässen. Der notwendige Bedarf an 

pflegerischer Versorgung ist schlicht 

höher als die quoten-regulierte Zahl der 

Fachkräfte. Die Folge kann nur sein, 

dass eine gesetzte und nicht begründe-

te Fachkraftquote abgeschafft wird zu-

gunsten einer inhaltlichen Verknüpfung 

zwischen dem jeweiligen Bedarf der 

Pflegebedürftigen und der dafür not-

wendigen Qualifikation. Damit muss ein 

qualifikationsgerechter Personaleinsatz 

Grundlage der Versorgung werden. Es 

liegt an den Bundesländern, dies umzu-

setzen. Der Bund sollte koordinierend 

zur Seite stehen, damit am Ende nicht 

erneut 16 verschiedene Lösungen ste-

hen, die den bürokratischen Aufwand 

weiter steigern. 

Dies gilt gleichermaßen für die ambu-

lante Pflege. In jedem Bundesland gibt 

es unterschiedliche Vorschriften für die 

notwendigen Qualifikationen zur Er-

bringung einzelner Leistungen. Dies 

führt zu Situationen, in denen der Ein-

satz speziell geschulten Personals in ei-

nem Land gewünscht und im Nachbar-

land als Abrechnungsbetrug gewertet 

wird. Könnte bundesweit einheitlich 

entsprechend qualifiziertes Personal 

eingesetzt werden und Fachkräfte aus 

anderen Bereichen des Gesundheits-

sektors, bspw. Medizinische Fachange-

stellte oder Rettungssanitäter, ebenso 

Tätigkeiten in der Krankenpflege über-

nehmen, käme es zu einer sofortigen 

Entlastung des Personals und einer effi-

zienteren Leistungserbringung. 
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Pflegedienst auf Kreuzfahrt mit Kunden 

Anfang April hieß es auf Mallorca 

„Leinen los“ für Gisela und Roy Mol-

nar, die Inhaber des Pflegedienstes Gi-

sela aus Eisingen und neun ihrer Kun-

den. Für zehn Tage war die Reisegrup-

pe mit „Mein Schiff 2“ im westlichen 

Mittelmeer unterwegs. „Unsere Rei-

seteilnehmer erhalten von uns ein 

Rundum-Sorglos-Paket“ und müssen 

sich selbst um nichts kümmern. Bei 

Bedarf sind wir sogar beim Kofferpa-

cken behilflich“, sagt Gisela Molnar. 

Die Seniorinnen und Senioren wurden 

entweder vom Pflegedienst selbst 

oder von organisierten Taxen zu Hause 

abgeholt und zum Flughafen gebracht, 

wo sie an einem eigens für sie geöff-

neten Schalter einchecken konnten. 

Ins Flugzeug ging es für die Gruppe 

über eine Art Hebebühne. Dadurch 

konnten auch die zwei Rollstuhlfahrer 

und die Personen mit Gehbehinderung 

bequem einsteigen.

Auf dem Schiff wurden die Kunden 

durch Gisela Molnar grundpflegerisch 

versorgt. Zudem übernahm sie die 

notwendige Behandlungspflege, wie 

das Anziehen der Kompressions-

strümpfe oder die Medikamentenga-

ben. Abgerechnet werden diese Leis-

tungen über die Verhinderungspflege 

bzw. im Rahmen der häuslichen Kran-

kenpflege mit den Krankenkassen.

Die Reise bestand aus einer Kombina-

tion von entspannten Tagen an Bord 

und Landgängen mit Besichtigungen. 

Da die Kunden aufgrund ihrer körperli-

chen Einschränkungen nicht am regu-

lären Ausflugsprogramm der Reederei 

teilnehmen konnten, wurden die 

Landausflüge von den Inhabern des 

Pflegedienstes individuell vor Ort or-

ganisiert, um allen Senioren eine Teil-

nahme zu ermöglichen. Wer mal keine 

Lust hatte oder wem es an einem Tag 

nicht gut ging, der blieb auf dem 

Schiff. Beim Verlassen des Schiffes 

und der Rückkehr an Bord wurde die 

Gruppe von der Crew unterstützt. Im 

Rahmen der Ausflüge selbst wurde mit 

Unterstützung der örtlichen Taxifahrer 

und dem Entgegenkommen der Polizei 

einiges möglich gemacht, was sonst 

nicht geht. „In Monaco durften wir so-

gar mit dem Auto bis vor den Grimaldi-

palast fahren“, berichtet Roy Molnar.

An Bord des Hochseeschiffes kamen 

die Seniorinnen und Senioren neben 

dem vielfältigen Unterhaltungspro-

gramm, wie dem Theater, auch in den 

Genuss des kulinarischen Angebots. 

In den Restaurants konnten dafür die 

eigens für Rollstuhlfahrer ausgewiese-

nen Plätze und Tische reserviert wer-

den. „Es war eine tolle Reise. Tagsüber 

ein interessanter Ausflug, dann Ausru-

hen auf dem Schiff und Abendessen in 

einem feinen Restaurant. Vor dem 

Schlafengehen öfters noch ein lecke-

rer Cocktail mit Kokosnuss – daran 

könnte ich mich gewöhnen“, schwärmt 

eine der Teilnehmerinnen.

Es war nicht die erste Reise dieser Art, 

die der Pflegedienst mit einigen seiner 

Kunden unternommen hat. In den letz-

ten Jahren hat der Dienst bereits über 

zehn Kreuzfahrten mit Senioren ge-

macht. „Sicherheit hat dabei für uns 

oberste Priorität“, so Roy Molnar. Des-

halb müssen sich die Senioren vor der 

Reise ihre Tauglichkeit durch einen 

Arzt bescheinigen lassen. Bei der Aus-

wahl des Kreuzfahrtschiffes ist neben 

der Barrierefreiheit Voraussetzung, 

dass ein Arzt an Bord ist und dass es 

eine Krankenstation gibt. Die nächste 

Reise ist bereits in Planung. 2019 soll 

es zunächst für ein paar Tage nach 

New York gehen, bevor mit der „Queen 

Mary II“ der Atlantik in Richtung Ham-

burg überquert wird.  sas

Mit dem Pflegedienst auf Tour am Mittelmeer
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Landesgruppe Baden-Württemberg

Öffentlicher Fachtag: Intensivpflegedienste in Baden-
Württemberg brauchen verlässliche Rahmenbedingungen

Für die wachsende Zahl der ambulant gepflegten Intensiv-

patienten muss es schnell landesweit geltende Rahmenbe-

dingungen geben. Das war das Resümee des öffentlichen 

Fachtages, den der bpa am 13. April 2018 in Leinfelden-Ech-

terdingen veranstaltete. 

Rund 100 Vertreter aus Verbänden und Pflegepraxis konnte 

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski zu der Veranstaltung 

begrüßen. Der Zeitpunkt war gut gewählt: Zum 1. Januar 

2018 sind die neuen Qualitätsprüfungs-Richtlinien häusliche 

Krankenpflege in Kraft getreten, die insbesondere auch die 

Intensivpflege in den Blick nehmen. Fast gleichzeitig haben 

sich der bpa und der Verband der Ersatzkassen (vdek) auf 

einen bundesweiten Ergänzungsvertrag zur Intensivpflege 

geeinigt, der die Basis für kollektive Vergütungsverhand-

lungen mit den Ersatzkassen bildet und eine Blaupause für 

Vereinbarungen mit den anderen Kassen sein dürfte. Nicht 

von ungefähr stand die Veranstaltung zur Situation der au-

ßerklinischen Intensivpflege in Baden-Württemberg unter 

dem Motto „Spannungsfeld Qualität und Wirtschaftlich-

keit“. 

Dieses Spannungsfeld wurde von den Referenten aus un-

terschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Dr. Waltraud Han-

nes, Leiterin des Qualitätsprüfungsteams beim MDK Ba-

den-Württemberg, stellte die neuen Qualitätsprüfungs-

Richtlinien vor und informierte über die Vorgehensweise 

bei der Überprüfung der Intensivpflege. Die Problematik, 

dass die neuen Anforderungen an die Intensivpflege aus 

der S2k-Leitlinie resultieren und es in Baden-Württemberg 

bisher keine einheitlichen Regelungen zwischen Kassen 

und Pflegediensten gebe, sei dem MDK bewusst.

Für den MDK seien die Qualitätsprüfungs-Richtlinien un-

mittelbar verbindlich, für die Bewertung der Feststellungen 

seien aber die jeweiligen Vereinbarungen der Dienste und 

Kassen grundlegend, stellte Dr. Hannes klar. Gleichzeitig 

verfolge der MDK einen beratungsorientierten Prüfansatz 

auf Augenhöhe mit den Diensten. So würden die Prüfer nur 

mündliche Empfehlungen geben, wenn eine Prüffrage zwar 

mit „nein“ beantwortet werden müsse, aber keine pflegeri-

schen Mängel vorliegen. „Einheitliche vertragliche Rege-

lungen in der Intensivpflege würden unsere Arbeit erheb-

lich erleichtern“, formulierte Dr. Hannes ihre Erwartungs-

haltung an die Vertragsparteien.

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews stellte in seinem Beitrag 

die rasante Entwicklung dieses noch jungen Versorgungs-

bereichs dar. Bundesweit werden mittlerweile rund 15.000 

Menschen unterschiedlichen Alters durch rund 1.000 spezi-

alisierte Pflegedienste in der ambulanten Intensivpflege 

versorgt. 2017 lagen die Ausgaben für die Intensivpflege 

bereits bei deutlich über einer Milliarde Euro – Tendenz wei-

ter steigend. Nach Auffassung des bpa, so Tews, muss der 

Mensch im Mittelpunkt der Versorgung stehen, und diese 

muss berufs- und sektorenübergreifend erfolgen. Bisher 

fehlte es sowohl an einer Legaldefinition für die Leistung 

als auch an einer Verständigung über die fachlichen Anfor-

derungen an diese sehr komplexe Leistung. Die Intention 

der Krankenkassen liegt nicht selten vorrangig in der Kos-

tenbegrenzung. Bezeichnend dafür sei, dass z. B. in Baden-

Württemberg der vereinbarte Stundensatz für pflegerische 

bpa-Vizepräsidentin 

Susanne Pletowski Dr. Waltraud Hannes bpa-Geschäftsführer Bernd Tews
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Betreuungsmaßnahmen die Vergü-

tungssätze in der Intensivpflege, trotz 

unstrittig eindeutig höherer fachlicher 

Anforderungen, deutlich übersteige. 

Rechtsanwalt Henning Sauer von der 

Kanzlei Iffland Wischnewski kritisierte, 

dass es den Kassen bei den Vergü-

tungsverhandlungen vor allem um die 

Begrenzung der Ausgabenzuwächse 

gehe. Er gab den teilnehmenden Pfle-

gediensten wichtige Tipps für die Ver-

handlungen und ermunterte sie aus-

drücklich, den Gang zur Schiedsper-

son nicht zu scheuen, wenn sich keine 

Einigung über einen auskömmlichen 

Stundensatz abzeichnet. Da die Kas-

sen inzwischen deutlich höhere Quali-

tätsanforderungen an die Pflegediens-

te stellen würden, müssten auch die 

Stundensätze entsprechend angeho-

ben werden, betonten Tews und Sauer 

übereinstimmend.    

Dass das Verhandlungsgebaren vieler 

Kassen letztlich zu Lasten der Patien-

ten geht, verdeutlichte Bruno Mader, 

Geschäftsführer der AKIP GmbH, an-

hand konkreter Beispiele aus seinem 

Betriebsalltag. „Mit dem zunehmen-

den Widerspruch zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit, also der geforderten 

Versorgung und den bereitgestellten 

finanziellen Mitteln, stehen wir Inten-

sivpflegedienste in den Vergütungs-

verhandlungen mit den Kassen auf 

verlorenem Posten“, berichtete er.

Henning Sauer Bruno Mader Felix Gaiser

Die Teilnehmer des Fachtages verfolgen gespannt die Ausführungen der Redner

„Wir erleben Fälle, in denen sich die 

Einzelfallverhandlungen so lange hin-

ziehen, dass die Patienten in der Zwi-

schenzeit versterben.“ 

Der AOK gehe es bei der Intensivpflege 

– ähnlich wie dem bpa auch – um eine 

ganzheitliche, interdisziplinäre Versor-

gung, betonte Felix Gaiser von der AOK-

Baden-Württemberg. Substandards leh- 

ne die AOK ab, die eingesetzten Pflege-

fachkräfte seien gemäß der S2k-Leit- 

linie zu qualifizieren. Die Ergänzungs-

vereinbarung zwischen bpa und vdek 

gehe insofern in die richtige Richtung. 

Eine besondere Herausforderung für 

die Intensivpflege stelle der Fachkräfte-

mangel dar. Vor diesem Hintergrund 

müsse man sich fragen, ob der Grund-

satz „ambulant vor stationär“ in dieser 

Absolutheit künftig noch aufrechterhal-

ten werden könne, so Gaiser.

Es geht nur im Dialog und nicht ge-

geneinander!

Bei der abschließenden Podiumsdis-

kussion unter der Moderation von 

Martin von Berswordt-Wallrabe unter-

strichen Tews und Gaiser ihre Bereit-

schaft, die zwischenzeitlich unterbro-

chenen Verhandlungen zwischen bpa 

und AOK wieder aufzunehmen. Denn 

bei allen unterschiedlichen Positionen, 

insbesondere zum Thema Vergütung, 

waren sich Referenten und Teilnehmer 

abschließend einig: Es geht nur im Di-

alog und nicht gegeneinander!  Sk

Podiumsdiskussion
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Landesgruppe Bayern

Digitalisierung in der Pflege –  „Care Regio“  
für Bayern

Mit einem 10-Punkte-Masterplan der 

Bayerischen Staatsregierung soll die 

digitale Zukunft Bayerns gesichert 

werden. Neben breit angelegten Maß-

nahmen zum Ausbau der digitalen Inf-

rastruktur, zukunftsträchtigen Ansät-

zen im Bildungsbereich und neuen 

Maßstäben bei der IT-Sicherheit, setzt 

der Masterplan dabei auch auf Initiati-

ven in den Bereichen Digitale Medizin 

und Hightech in der Pflege. Als be-

deutsamer Beitrag gilt das in Baye-

risch-Schwaben angesiedelte Projekt 

„Care Regio“, das als Teil des Master-

plans mit 7,5 Millionen Euro vom Frei-

staat gefördert wird. 

In einem Verbund aus regionalen Hoch-

schulen, der Universität Augsburg und 

dem dortigen Klinikum soll unter Einbin-

dung aller für die Pflege relevanten Ak-

teure eine Leitregion für innovative Pfle-

ge mit Digitalisierung und Technik etab-

liert werden. Vorgesehen ist, Ideen und 

Technologien zu entwickeln, wie Pfle-

gende und die zu Pflegenden mit neuen 

technisch-digitalen Systemen oder Pro-

zessen unterstützt werden können. 

Themen wie Assistenzsysteme für Ge-

sundheit und Generationen, Wohnen 

und Technik, ein digitalisierter Informa-

tionsaustausch und die Vernetzung der 

Pflege über Datenplattformen, werden 

hierbei eine Rolle spielen. Der bpa und 

die vbw – Vereinigung der Bayerischen 

Wirtschaft unterstützen das Projekt. 

Auf dem vbw-Kongress „Vorsprung 

Bayern – Pflegewirtschaft 4.0“ am 13. 

April 2018 forderte Hauptgeschäftsfüh-

rer Bertram Brossardt eine stärkere Ein-

bindung der Digitalisierung in die Pfle-

gewirtschaft. 

Der bpa-Landesvorsitzende, Kai A. Kasri, 

machte deutlich, dass für die Arbeit der 

Pflegekräfte mehr digitale Lösungen 

geschaffen werden müssen. Derzeit be-

stehe ein erheblicher Investitionsstau in 

diesem Bereich. Die Politik könne durch 

unbürokratische Fördermöglichkeiten 

dazu beitragen, hier einen raschen Effi-

zienzsprung zu erreichen, beispielswei-

se bei einer elektronisch geführten Do-

kumentation. 

Der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus 

Holetschek sah in der Digitalisierung 

eine gute Chance, die Pflegekräfte zu 

unterstützen, nicht, um sie zu ersetzen. 

Er hatte sich von Beginn an für das Pro-

jekt in seiner Fraktion eingesetzt und 

zeigte sich erfreut über die Unterstüt-

zung durch den bpa und die vbw. Der 

bpa und „Care Regio“ haben sich be-

reits darauf verständigt, eng zusam-

menzuarbeiten. 

Als Beirat könnte der bpa den Verbund be-

raten und vor allem den Transfer in die 

Praxis und den öffentlichen Diskurs be-

gleiten und fördern. Aktuell werden dazu 

Gespräche mit Professorin Petra Friedrich 

von der Hochschule Kempten geführt, die 

die wissenschaftliche Gesamtleitung der 

„Care Regio“ übernommen hat.  jg

Von links: 

CSU-Landtags-

abgeordneter 

Klaus Holet-

schek, Prof. 

Petra Friedrich 

von der Hoch-

schule Kempten 

und Joachim 

Görtz, Leiter der 

bpa-Landesge-

schäftsstelle 

Bayern

bpa-Landesvorsitzen-

der Kai A. Kasri
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Landesgruppe Hamburg

Mitgliederversammlung in Hamburg –  
Arbeitsvertragsrichtlinien vorgestellt

Bei der Mitgliederversammlung der bpa-Landesgruppe 

Hamburg am 24. April 2018 im SAS Radisson Hotel in Ham-

burg standen die Hamburger Tabellenwerte zu den Ar-

beitsvertragsrichtlinien (AVR) sowie die Ideen einer Perso-

nalgewinnungskampagne im Mittelpunkt. Besprochen 

wurde ebenso die Mitgliedschaft in der Hamburgischen 

Pflegegesellschaft (HPG).

Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des bpa Arbeitgeber-

verbandes, führte in die Thematik ein und stellte die Grund-

sätze und Besonderheiten von Arbeitsvertragsrichtlinien 

(AVR) vor. Er präsentierte die Hamburger Tabelle mit den 

für die Hansestadt relevanten Gehältern, die sich in der Be-

schlussfassung des bpa Arbeitgeberverbandes befindet. 

Zudem erläuterte er die verschiedenen Tarif- und AVR-Ent-

gelte für Hamburg. bpa-Geschäftsführer Bernd Tews er-

gänzte den Vortrag und stellte strategische Erwägungen in 

Hinblick auf die Umsetzung in Preisverhandlungen vor. 

Für den stationären Bereich stellten bpa-Geschäftsführer 

Herbert Mauel und Frank Wagner, Vorsitzender der bpa-

Landesgruppe und bpa-Präsidiumsmitglied, die entspre-

chenden Erwägungen vor. Die Mitglieder diskutierten hierzu 

und nahmen die Ausführungen zustimmend zur Kenntnis. 

Bei entsprechender Vergütung der Pflegeleistung durch die 

Kassen bestehe auch die Bereitschaft zu der politisch unter-

stützten Verbesserung der Gehaltssituation in der Altenpfle-

ge. Der bpa bereitet die weitere Umsetzung vor.

Kampagne zur Personalgewinnung

Thomas Flotow, Vorstandsmitglied der bpa-Landesgruppe 

Hamburg sowie des bpa Arbeitgeberverbands, regte mit 

Nachdruck die Finanzierung einer Personalgewinnungs-

kampagne an. Die Zielgruppen dieser Kampagne sind Schü-

lerinnen und Schüler, Umschüler, „Stayer“, Rückkehrer so-

wie ausländische Pflegefachkräfte. Die Behörde für Ge-

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews bei seinem Vortrag

Der Landesvorsitzende Frank Wagner (am Pult) und 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel informieren die 

Mitglieder über die Position zur Mitgliedschaft in der HPG

Die Mitglieder verfolgen gespannt die Ausführungen zu 

den AVR für Hamburg 
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Landesgruppe Hamburg

4. Konfetti-Parade – Hamburg setzt 
ein Zeichen für Demenzsensibilität
Hohe Beteiligung von bpa-Mitgliedern bei  
Parade durch die Innenstadt

Bei der Konfetti-Parade am 7. April 

2018 ging es in der Hamburger In-

nenstadt bunt, fröhlich und laut zu. 

Mit dabei waren auch viele Mitglie-

der des bpa, die für eine demenz-

freundlichere Gesellschaft war-

ben. Ob in Form einer Spende, als 

Vereinsmitglied oder aktiv bei der 

Parade – die Teilnehmer setzten 

ein Zeichen für mehr Aufmerksam-

keit und Bewusstsein für Men-

schen mit Demenz. Sie förderten 

deren gesellschaftliche Teilnahme 

als Bürgerinnen und Bürger in der 

Stadt Hamburg und in Deutsch-

land. Zudem nutzen sie die Chance, 

um einen Imagegewinn für die 

Pflege zu erzielen. Auch die bpa-

Landesgruppe Hamburg beteiligte 

sich mit zahlreichen Teilnehmern 

und einer Spende.

Die Konfetti-Parade 2018 konnte 

mit circa 850 Teilnehmern viel Auf-

merksamkeit erzeugen und war 

gleichzeitig der Startschuss für die 

Kampagne „Hamburg setzt ein 

Zeichen für Demenzsensibilität“. 

Eine Samba-Band trug musika-

lisch zur ausgelassenen Stim-

mung bei schönstem Frühlings-

wetter bei. Viele Clowns, eine 

Wanderausstellung mit Bildern 

zum Thema Demenz und zahlrei-

che Oldtimer rundeten das Bild 

der Parade ab. Das bunte Rahmen-

programm auf dem Hamburger 

Rathausmarkt sorgte für einen 

krönenden Abschluss.   

Philip Eckhardt

Von links: Philip Eckhardt, Landesre-

ferent des bpa, und Nikolai Kreinhö-

fer, Geschäftsführer Konfetti im 

Kopf e.V., bei der Konfetti-Parade 

2018.

Von links: Nicole Gatz, Vorstands- 

mitglied der bpa-Landesgruppe 

Hamburg, mit einem Bild der 

Wanderausstellung zusammen mit 

Clown „Rosalore“ 
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sundheit und Verbraucherschutz (BGV) 

hatte die ergänzende Bereitstellung fi-

nanzieller Mittel in Aussicht gestellt. In 

der gegenwärtigen Situation, in der 

händeringend Fachkräfte gesucht wer-

den, sind dringlich Maßnahmen erfor-

derlich, so Flotow. Die Mitglieder un-

terstützten einstimmig, dass der bpa 

sich weiter mit der Entwicklung einer 

Personalgewinnungskampagne befas-

sen soll. Jetzt wird eine Abfrage da-

nach durchgeführt, wer sich beteiligt.

Mitgliedschaft in der Hamburgischen 

Pflegegesellschaft (HPG)

Frank Wagner führte in die Thematik 

ein und stellte die aktuelle Positionie-

rung des bpa zur Mitgliedschaft in der 

Hamburgischen Pflegegesellschaft (HPG) 

dar. Um die Zusammenarbeit zu stärken, 

wurden verschiedene Workshops mit 

der HPG durchgeführt, allerdings, laut 

Wagner, mit begrenztem Erfolg. 

Die Diskussion geht jetzt darum, was 

die HPG konkret leistet und was nicht. 

Der bpa-Landesvorstand hat sich zu ei-

ner Neuausrichtung positioniert und 

will Gespräche dazu mit den anderen 

HPG-Mitgliedsverbänden führen.  sah

Vorstandsmitglied Thomas Flotow 

wirbt für eine Kampagne zur 

Personalgewinnung
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bpa-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Geflüchtete Menschen stärken die Pflege  
in NRW: 
Minister Laumann besucht „Care for Integration“

Mit dem Qualifizierungsprojekt „Care 

for Integration“ bietet der bpa-Bil-

dungsträger die Akademie für Pflege-

berufe und Management gGmbH (apm) 

an mehreren Standorten in Nordrhein-

Westfalen geflüchteten Menschen eine 

berufliche Perspektive in der Mitte der 

Gesellschaft und stärkt gleichzeitig 

den Fachkräftenachwuchs in der Alten-

pflege. 

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef 

Laumann hat sich jetzt bei einem Be-

such im Düsseldorfer apm-Fachsemi-

nar einen Eindruck von der erfolgrei-

chen Arbeit verschafft.

„Eine gute Ausbildung ist eine wichtige 

Voraussetzung für den Start ins Berufs-

leben – und damit letztlich auch für ge-

sellschaftliche Teilhabe und Integrati-

on“, so Laumann. „Nicht nur die Auszu-

bildenden profitieren, sondern auch die 

Menschen in Nordrhein-Westfalen. Denn 

wir werden auf absehbare Zeit jedes Jahr 

zwei bis drei Prozent mehr Menschen 

brauchen, die sich um die steigende Zahl 

von Pflegebedürftigen kümmern. Hierzu 

können auch geflüchtete Menschen ei-

nen wichtigen Teil beitragen.“ 

Die Teilnehmenden lauschten dem Mi-

nister aufmerksam und sind jetzt noch 

motivierter, ihre berufliche Perspektive 

in der Altenpflege zu sehen. In einem Vi-

deo, das dem Minister bei seinem Be-

such präsentiert wurde, hatten auch die 

Teilnehmenden der anderen sechs 

Standorte kleine Videobotschaften vor-

bereitet. Minister Laumann war sicht-

lich bewegt von den vielen Menschen, 

die alten Menschen helfen wollen. 

Aktuell nehmen über 100 Geflüchtete 

aus 22 Herkunftsländern an dem NRW-

Modellprojekt teil, das unter anderem 

durch den Europäischen Sozialfond, 

das NRW-Gesundheitsministerium und 

auch von der Regionaldirektion der 

Bundesagentur für Arbeit finanziert 

wird. Die Akademie für Pflegeberufe 

und Management plant gerade Folge-

angebote, die – so wie im laufenden 

Projekt – Geflüchteten und Personen 

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (vordere Reihe, Mitte) beim Besuch im Düsseldorfer apm-Fachseminar

mit Migrationshintergrund eine Pers-

pektive bieten, in der Altenpflege Fuß 

zu fassen.

In dem zweieinhalb Jahre dauernden 

Projekt erwerben die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die benötigten Sprach- 

kenntnisse und bei Bedarf einen Haupt- 

schulabschluss. Der Einstieg erfolgt 

über ein umfassendes Screening, und 

parallel wird den Teilnehmern die Mög-

lichkeit von Einsätzen in der Praxis ge-

geben. Durch die Helferausbildung mit 

vertieftem Sprachunterricht sind die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

schnell Teil des Teams in den privaten 

Einrichtungen und Diensten.

Das Projekt „Care for Integration“ wurde 

vom bpa NRW entwickelt und wird der-

zeit durch die NRW-Landesregierung, 

die Bundesagentur für Arbeit und den 

Europäischen Sozialfonds unterstützt. 

Nach dem Erfolg des ersten Ausbil-

dungsganges steht längst fest, dass die 

Qualifizierungsmaßnahme dauerhaft 

durch die apm angeboten wird.  hpk
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bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein

Road-Show des bpa wirbt für  
Pflegeausbildung 
„Initiative Berufswahl Altenpflege“ startet im hohen Norden

Anfang März ist die Road-Show des bpa 

in Schleswig-Holstein an den Start ge-

gangen. Grundlage ist das von der bpa-

Landesgruppe Bayern erarbeitete Kon-

zept, das auch in Hessen bereits erfolg-

reich umgesetzt wurde. Die erste Stati-

on war die Jacob-Struve-Schule in Kreis 

Pinneberg. Die landesweite Initiative zur 

Berufswahl Altenpflege rückt den Beruf 

ins rechte Licht, zeigt Chancen und Pers-

pektiven auf und bietet Schnupperprak-

tikumsplätze in einem Beruf, in dem 

Nachwuchs willkommen geheißen wird.

„In dem kleinen Ort Horst haben wir 

gemeinsam mit den bpa-Mitglieds- 

einrichtungen der Mobilen häuslichen 

Pflege GmbH, der Pflegeambulanz 

Horst, dem KBS Pflegeteam Marx, so-

wie der Akademie für Gesundheits- 

und Sozialberufe (AGS) aus Itzehoe 

den Schülerinnen und Schülern den Al-

tenpflegeberuf näher gebracht“, sagt 

Kay Oldörp, der Leiter der Landesge-

schäftsstelle Schleswig-Holstein. 

Vor etwa 120 Schülerinnen und Schüler 

stellte die AGS den vielseitigen Ausbil-

dungsberuf Altenpflege vor, im An-

schluss konnten sich die jungen Leute an 

den Ständen der bpa-Mitglieder und der 

AGS informieren und beraten lassen. Für 

großen Anklang sorgte eine praktische 

Einheit, bei der das Messen von Blut-

druck und Blutzucker ausprobiert wer-

den konnte. Abgerundet wurde die Ver-

anstaltung mit einer Verlosung, an der 

die Schülerinnen und Schüler mit einem 

Fragebogen zu ihren beruflichen Ambiti-

onen teilnehmen konnten. Die zweite 

Station der Road-Show war die Gemein-

schaftsschule Flensburg-West in der 

Nähe der dänischen Grenze. Hier stellten 

vier Auszubildende der AGS in Flensburg 

den Altenpflegeberuf vor etwa 80 Schü-

lerinnen und Schülern praxisnah vor.

Die Mitgliedseinrichtungen Villa Caro-

lath, Balsers ambulanter Pflegedienst, 

Haus an der Speicherlinie, Stella Vitalis 

(Haus am Mühlenstrom) unterstützten 

das Team von der bpa-Landesgeschäfts-

stelle mit praktischen Übungen wie Blut-

zucker und Blutdruck messen, kinästhe-

tische Mobilisation im Bett und Roll-

stuhl. Highlight war die Möglichkeit,  

einen Alterssimulationsanzug auszu- 

probieren. Hier konnten die jungen Leu-

te zumindest ansatzweise die Einschrän-

kungen der Pflegebedürftigen nach-

empfinden. Im Nachgang beider Termi-

ne stellte sich bei der Auswertung der 

Fragebögen heraus, dass 40 Prozent der 

Schülerinnen und Schüler an einer Aus-

bildung im Bereich der Pflege interes-

siert sind. Die Frage nach dem „Warum 

Altenpflege“ beantworteten die meisten 

von ihnen mit dem Wunsch einen Beruf 

auszuüben, der mit Menschen zu tun hat 

und dem Ziel, alten Menschen helfen zu 

wollen. Nach den positiven Rückmeldun-

gen sind weitere Veranstaltungen an all-

gemeinbildenden Schulen geplant – im 

Gespräch sind die Kreise Stormarn und 

Plön.  Mas

Jacob-Struve-Schule in Horst: Die 

jungen Leute probieren das Messen 

von Blutdruck und Blutzucker aus

Gemeinschaftsschule in Flensburg-

West: Im Alterssimulationsanzug 

erlebten die Schülerinnen und 

Schüler, wie es sich anfühlt, wenn 

die sensomotorischen Fähigkeiten 

eingeschränkt sind. 

Anzeige
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Landesgruppe Thüringen

25 Jahre bpa Thüringen – gute Pflege bleibt 
Dauerherausforderung
Festakt auf der Wartburg in Eisenach

Mit einem Festakt auf der Wartburg in Eisenach haben 

mehr als 100 Gäste von Pflegeeinrichtungen, Pflege- und 

Krankenkassen, Politik und Kommunen das 25-jährige Be-

stehen der Thüringer Landesgruppe des bpa gewürdigt. 

Die bpa-Landesgruppe Thüringen und ihre heute über 220 

Mitgliedsunternehmen waren maßgeblich am Aufbau der 

neuen ambulanten und stationären Versorgungsstruktu-

ren nach der Wiedervereinigung beteiligt. „Beim bpa han-

delt es sich um einen wichtigen Dienstleister, Entschei-

dungsträger und Kooperationspartner im Bereich der pfle-

gerischen Versorgung in Thüringen. Über die Hälfte der 

Pflegeeinrichtungen im Freistaat werden durch private An-

bieter betrieben, viele sind Mitgliedseinrichtungen des 

bpa. Sie leisten damit, das betone ich ausdrücklich, einen 

entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung der pflegeri-

schen Versorgung in Thüringen. Hierfür gebührt allen  

Beteiligten Dank und Anerkennung“, so Sozialministerin 

Heike Werner in ihrem Grußwort.

Auch die Vorsitzende des bpa Thüringen, Margit Benken-

stein, lobte die Partnerschaft mit Kassen, Kommunen und 

Politik, verwies aber gleichzeitig auf die anstehenden Her-

ausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft und 

den anhaltenden Fachkräftemangel. „Nichts ist beständiger 

als der Wandel. Dieses Bonmot trifft auf kaum eine Branche 

so sehr zu wie auf die Pflege. Wer wie ich die Pflege noch zu 

DDR-Zeiten erlebt hat, weiß, was wir in Thüringen und allen 

anderen neuen Bundesländern geschafft haben“, hob Mar-

git Benkenstein in ihrer Festrede hervor. „Aus Feierabend-

heimen und den berühmten Gemeindeschwestern auf den 

Dörfern haben sich hochqualitative ambulante Dienste und 

lebenswerte stationäre Einrichtungen entwickelt.“

Die Ehrenvorsitzende des bpa Thüringen, Rosemarie Wolf, 

erinnerte in ihrer Rede an die großen Reformen der letzten 

25 Jahre, wie die Einführung der Pflegeversicherung 1995, 

die Entwicklung neuer teilstationärer und ambulanter Ver-

sorgungsstrukturen, wie Tagespflege oder Wohngruppen, 

bis hin zu den Pflegestärkungsgesetzen. In ihrem Rückblick 

verwies sie darauf wie die privaten Träger in Thüringen ihre 

Chancen genutzt und vielfältige Investitionen getätigt ha-

ben, auch wenn dabei die Unterstützung nicht immer selbst-

verständlich war.

Die Sicherung einer menschlichen und bezahlbaren Pflege 

bezeichnet Margit Benkenstein als Daueraufgabe: „Mensch-

lichkeit, Wertschätzung und hohe Qualität sind zentrale Säu-

len guter Pflege. Zwischen 1999 und 2015 hat sich die Zahl 

der Pflegebedürftigen allein in Thüringen auf fast 100.000 

mehr als verdoppelt. Angesichts dieser Entwicklung stellt 

sich die Frage, wie Pflege und Betreuung organisiert wer-

den sollen, wenn der Bedarf immer größer wird. Diese Fra-

Die Wartburg in Eisenach

Festlich 

gedeckte Tafel 
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ge ist umso dringlicher, als auf der einen Seite sinkende fa-

miliale Pflegepotenziale zu erwarten sind, auf der anderen 

Seite aber aufgrund der demographischen Entwicklung die 

Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter sinkt, sodass 

nicht von einem steigenden Arbeitskräfteangebot in der 

Pflege ausgegangen werden kann. Das Aufeinandertreffen 

steigender Bedarfe nach Pflege und eines rückläufigen Ar-

V.l.n.r.: Die bpa-Ehrenvorsitzende Rosemarie Wolf und 

bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel; Sie überbrachten ein 

Geschenk zum Jubiläum (v.l.): Jacqueline Kallé, Leiterin der 

bpa-Landesgeschäftsstelle Sachsen, Dr. Matthias 

Faensen, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Sachsen, 

Frank Zwinscher, Vorstandsmitglied in Sachsen, und Margit 

Benkenstein, die Vorsitzende der bpa-Landesgruppe 

Thüringen; unten: Die Thüringer Sozialministerin Heike 

Werner sprach das Grußwort.

beitskräfteangebots eröffnet die Versorgungslücke, die zu 

schließen eine der wichtigsten Aufgaben der Gesundheits- 

und Pflegepolitik der nächsten Jahre sein muss.“

Im Anschluss wurden im Festsaal langjährige Mitgliedsun-

ternehmen ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im 

bpa erhielten Rosemarie Wolf, Pflegezentrum Am Hanstein/

V.l.n.r.: Heike Werner, Jubilarin Astrid Regel, Margit Benkenstein und Jubilar Christian Hoffmann; Ehrung der langjährigen 

Mitglieder (von links): Gerald Kratsch und Helko Richter, mit dabei Sozialministerin Heike Werner.
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Wahlhausen, Christian Hoffmann, Pfle-

genetzwerk St. Annen/Eisenach, Helko 

Richter, Seniorenlandhaus Schwickers-

hausen, Gerald Kratsch, Pflegeheim 

Lucka, für 20 Jahre Mitgliedschaft im 

bpa Astrid Regel, HKP Margit Klein/ 

Erfurt, Karsten Mannack, SWP Stützer-

bach und für zehn Jahre Mitgliedschaft 

im bpa, Heidrun Schönfeld, K&S Seni-

orenresidenz Erfurt ihre Jubiläums- 

urkunden. Bei wundervollem Wetter 

konnten die Gäste den einmaligen 

Ausblick von der Wartburg ins Thürin-

ger Land genießen, gefeiert wurde bis 

in den frühen Morgen.

Am nächsten Tag gab es einen geführ-

ten Rundgang auf der Wartburg. Wie 

kaum eine andere Burg Deutschlands 

ist die Wartburg mit der Geschichte 

Deutschlands verbunden. 

1211 bis 1227 lebte die später heiligge-

sprochene Elisabeth von Thüringen 

auf der Wartburg. 1521/22 hielt sich 

der Reformator Martin Luther als „Jun-

ker Jörg“ hier versteckt und übersetz-

te während dieser Zeit das Neue Testa-

ment der Bibel in nur elf Wochen ins 

Deutsche. 

Johann Wolfgang von Goethe weilte 

mehrfach hier, erstmals im Jahre 1777.

Am 18. Oktober 1817 fand auf Einla-

dung der Jenaer Urburschenschaft an-

lässlich des 300. Jahrestages des The-

senanschlags Martin Luthers und im 

Gedenken an die Völkerschlacht bei 

Leipzig auf der Burg das erste Wart-

burgfest statt. Das zweite Wartburg-

fest wurde im Revolutionsjahr 1848 

veranstaltet. So ist es nicht verwun-

derlich, dass das alte Gemäuer bereits 

im 19. Jahrhundert als nationales 

Denkmal galt und eng mit der deut-

schen Geschichte verknüpft ist. 

Das Jubiläum zum 25-jährigen Beste-

hen der Thüringer Landesgruppe 

wird allen Teilnehmern in sehr guter 

Erinnerung bleiben.  mrä

Blick in den prunkvollen Festsaal

Besichtigung der Lutherstube in der Wartburg
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Landesgruppe Thüringen

bpa-Mitglied als bester Ausbildungsbetrieb  
ausgezeichnet

Die EKH Erzgebirgische Krankenhaus- 

und Hospitalgesellschaft mbH, bpa-

Mitglied in Thüringen, hat sich 2017 

an einer von „Focus“ und „Focus  

Money“ initiierten Studie zur Ausbil-

dungsqualität in Deutschland betei-

ligt und die Auszeichnung „Deutsch-

lands beste Ausbildungsbetriebe“ er-

halten. 

Mehr als 20.000 Unternehmen wurden 

unter der Leitung von Prof. Dr. Werner 

Sages analysiert und bewertet. Die 

EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und 

Hospitalgesellschaft mbH gehört laut 

dieser Studie zu den besten Ausbil-

dungsbetrieben in Deutschland.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind stolz auf das gemeinsam Erreich-

te. Besonderer Dank gilt den Praxisan-

leitern in allen Einrichtungen, welche 

sich auch über die normale Arbeitszeit 

hinaus dafür engagieren.

Bisher wurden in den Einrichtungen 

der EKH in Antonshöhe, Zwönitz, 

Schwarzenberg und Johanngeorgen-

stadt über 100 junge Erzgebirger aus-

gebildet, derzeit lernen hier 17 einen 

Fachberuf. Auszubildende führen zum 

Beispiel im Rahmen einer Azubi-Wo-

che eigenständig einen Wohnbereich; 

ausländische Jugendliche wurden im 

Rahmen des Förderprogramms Mobi-

Pro-EU umfassend unterstützt und im 

Unternehmen integriert.  sj

Auszubildende der EKH Erzgebirgische Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft freuen sich über die Auszeichnung „Bester 

Ausbildungsbetrieb“



Gernot Kiefer, Vorstand GKV-Spitzenver-

band, und bpa-Geschäfts führer Herbert 

Mauel

Impressionen vom Frühlingsempfang 2018

Zum Frühlingsempfang von bpa und 

bpa Arbeitgeberverband am 15. März 

2018 in der Bundesgeschäftsstelle in 

Berlin-Mitte hatten sich rund 300 Gäste 

aus Politik, Diplomatie, Verwaltung, 

Pflegewirtschaft, Medien sowie von 

Krankenkassen und Verbänden einge-

funden. bpa-Präsident Bernd Meurer 

und bpa Arbeitgeberpräsident Rainer 

Brüderle als Vertreter der gastgeben-

den Verbände freuten sich besonders 

über den Besuch des Vorsitzenden des 

Gesundheitsausschusses Erwin Rüd-

del, von Staatssekretärin Ines Feier-

abend aus dem Thüringer Sozialminis-

terium, Steffen Kampeter von der BDA 

sowie über Dr. Roy Kühne, den pflege-

politischen Sprecher der CDU/CSU-

Fraktion. 

In seinem Grußwort betonte Dr. Roy 

Kühne: „Ich bin froh, dass es private An-

bieter von Pflegeleistungen gibt. Sie, 

machen einen guten Job und leisten ei-

nen wertvollen Beitrag in mancher 

ländlicher Region, wo kein kommunaler 

und vielleicht auch kein kirchlicher Trä-

ger die Verantwortung übernimmt.“ 

In seiner Begrüßungsrede bezeichnete 

bpa-Präsident Bernd Meurer den Fach-

kräftemangel als das Kernproblem der 

Pflege. „Wir kennen alle die Zahlen, wir 

wissen alle, dass da in den nächsten 

Jahren eine Million pflegebedürftige 

Menschen hinzukommen.“ „Fakt ist der 

Mangel an Kräften, an Menschen zwi-

schen 20 und 60 Jahren, die sich in den 

Arbeitsprozess einbringen, das betrifft 

nicht allein die Pflege, das ist ein Prob-

lem der Wirtschaft in Deutschland und 

in Europa.“

Meurer richtet die Hoffnung an die neue 

Bundesregierung, „dass wir dieses 

Thema an Kräften durch ein modernes, 

qualifiziertes Zuwanderungsgesetz end-

lich lösen.“ Auch für Rainer Brüderle 

„ist es überfällig, dass wir ein Einwan-

derungsgesetz bekommen, das an den 

Bedürfnissen unserer Gesellschaft, un-

seres Landes orientiert ist.“

Meurer fährt fort: Natürlich müsse man 

auch die Ausbildung verstärken. „Es 

muss aber auch registriert werden, dass 

wir gemeinsam mit den Wohl fahrts-

verbänden in den letzten fünf Jahren 

bpa-Präsident Bernd Meurer bei seiner Begrüßungsrede 

Peter Weiß, MdB, CDU, Ausschuss für Arbeit und Soziales, im Kreis der Gastgeber 

Bernd Meurer und Miriam von  

Bardeleben, Verlagsleiterin Vincentz 

Network

36

b
p

a.
p

rä
se

n
t

Fo
to

s:
 J

ü
rg

en
 H

en
ke

lm
an

n



80.000 neue Ausbildungsplätze geschaf-

fen haben“, so Meurer. Da seien die 

Grenzen inzwischen erreicht. „Schauen 

Sie sich bitte mal die Jahrgänge an, wie 

die schrumpfen.“ 

Es sei auch richtig, „dass wir schauen 

müssen, ob wir aus den Teilzeitkräften 

noch gewisse Reserven und Ressour-

cen wecken können.“ Aber Pflege sei 

weiblich. „Wenn die Pflegemitarbeiter 

morgens um fünf Uhr aufstehen, damit 

sie um sechs in der Einrichtung sind 

und mittags um zwei oder drei nach 

Hause gehen, fängt dort die zweite 

Schicht an und die heißt: Familie.“ Man 

könne es den Mitarbeiterinnen nicht 

verdenken, wenn sie nur eine 0,7- oder 

0,8-Stelle annehmen. 

Rainer Brüderle, der Präsident des bpa 

Arbeitgeberverbands, verteidigte die 

Soziale Marktwirtschaft im Bereich der 

Pflegeversicherung. „Pflege ist am bes-

ten zu gewährleisten, wenn man auch 

die Mechanismen der Marktwirtschaft 

und Wettbewerbskonstellationen mit-

einbezieht.“ Zugleich liege darin die 

Krux, dass man in der Preisgestaltung 

nicht frei sei. „Sie ist administriert, sie 

ist vorgegeben. In bilateralen Monopo-

len wird sie festgelegt, nicht über den 

Markt. Deshalb gibt es das Dilemma: 

Die Betriebe zahlen gern mehr, aber es 

muss refinanziert werden.“ 

Es müsse sich ökonomisch rechnen. 

„Sie werden keinen finden, der inves-

tiert, Risiko trägt, wenn am Schluss 

nichts unterm Strich bleibt. Das wäre 

sogar gemeingefährlich für den Be-

trieb, für die Pflegeleistung, für die Ge-

sellschaft.“ Deshalb müsse hier ein  

vernünftiger Spielraum bewerkstelligt 

werden. 50 Prozent der Leistungen im 

Pflegebereich werden von privaten Un-

ternehmen gewährleistet: „Wenn man 

Betrieben keine Luft zum Atmen lässt, 

können sie die Leistung nicht erbrin-

gen.“ 

Meurer bekräftigt: „Wir als Unterneh-

mer stehen bereit, wir haben als private 

Unternehmer bei einem Marktanteil 

von 50 Prozent 25 Milliarden Euro inves-

tiert, wir werden auch weiter investie-

ren, wenn die Grundvoraussetzungen 

dafür geschaffen werden.“  sj

Eintreffen der Gäste und Gespräche im Flur

Ulrike Elsner (3. von links), Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen 

(vdek) und Oliver Blatt (rechts), vdek

Eva Walzik, DAK, und Prof. Dr. Matthias 

von Schwanenflügel, Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ)
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Corinna Kleinschmidt, BMG, und André 
Klein-Wiele, Bundeskanzleramt



Erwin Rüddel im Gespräch mit Eva Walzik, DAK,  
und Stefan Wilderotter, vdek 

Grigorios Aggelidis, MdB FDP, Ausschuss 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

und Nicole Westig, MdB FDP, pflege-

politische Sprecherin Ausschuss für 

Gesundheit.

Karl Nauen, Elisabeth Beikirch und Steve Schrader 

Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Bank für Sozialwirtschaft, 

bpa-Präsident Bernd Meurer, Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Bundesver-

bandes Deutscher Arbeitgeber (BDA), Rainer Brüderle, Präsident des bpa Arbeitgeber-

verbandes (bpa AGV) und Dr. Sven Halldorn, Geschäftsführer des bpa AGV

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews, Dr. Karamba Diaby, MdB, 

SPD, Ausschuss für Bildung und Forschung, und Armin Lang, 

Lang Consult 

In kleiner Runde: Oliver Stemman, Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel, 

Burchhard Führer und Dr. Eike Schmedes
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Willi Zylajew und Marcus Weinberg, MdB, CDU, 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

Unter anderen: Dr. Peter Pick, MDS, und Dr. Martin Schölkopf, BMG

Katja Kohfeld, Bundeskanzleramt, Corinna Kleinschmidt, Bundes-

gesundheitsministerium (BMG), und Karin Knufmann-Happe, BMG

Thüringens Staatssekretärin Ines Feierabend, Die Linke, im Kreis der Gastgeber

Dr. Roy Kühne, MdB CDU, und Nicole Westig, 

MdB FDP, pflegepolitische Sprecherin, beide 

im Ausschuss für Gesundheit

bpa-Vizepräsidentin Susanne Pletowski und bpa-
Präsidiumsmitglied Dr. med. Matthias Faensen
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Gemeinsam stark

Im Fokus der Altenpflege 2018 mit rund 

26.000 Fachbesuchern standen die The-

men Digitalisierung und Fachkräfte-

mangel. Parallel zur Fachmesse fand 

vom 6. bis 8. März in Hannover der Kon-

gress Zukunftstag Altenpflege statt. 

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ 

tauschte sich die Branche zu den wich-

tigsten Entwicklungen und Herausfor-

derungen in der Altenpflege aus. Das 

Programm mit mehr als 90 hochkaräti-

gen Referenten in Vorträgen und Work-

shops hatte 2.200 Teilnehmer in den 

Tagungsbereich der Messe gelockt. 

Der bpa war an zahlreichen Vorträgen 

und Podiumsdiskussionen beteiligt. Im 

Folgenden stellen wir einige davon 

kurz vor. 

Die Attraktivität des Pflegeberufs und 

der damit verbundene Fachkräfteman-

gel standen im Mittelpunkt der Podi-

umsdiskussion zur Eröffnung. Bernd 

Meurer, Präsident des bpa, betonte: 

„Die Pflege hat ein einziges brennendes 

Problem, das uns fast lähmt, das ist der 

Mangel an Mitarbeitern. Es fehlen Men-

schen, die in der Pflege arbeiten.“ Das 

gelte mittlerweile nicht nur für Pflege-

fachkräfte, sondern generell für Ar-

beitskräfte. Für die Pflege setzt Meurer 

auf die gezielte Zuwanderung von aus-

gebildeten Fachkräften aus Ländern, 

wie den Philippinen und anderen Staa-

ten in Asien, aber auch Afrika, in denen 

die Demografieentwicklung umgekehrt 

zu jener in Deutschland verläuft, in de-

nen es also viele junge und wenig alte 

Menschen gibt. Ein weiterer Aspekt: 

„Die Philippinen bilden sehr viel mehr 

junge Menschen zu Pflegefachkräften 

aus, als sie im Land beschäftigen kön-

nen.“ Über gezielte Vermittlungsab-

sprachen mit diesen Ländern und den 

Einsatz deutscher Sprachschulen vor 

Ort, die auch bereits bestimmte berufli-

che Qualifikationen vermitteln könnten, 

ließe sich das Fachkräfteproblem lin-

dern, ist Meurer überzeugt. 

Auch die anderen Teilnehmer nutzten 

den Anlass, um ihren Forderungen an 

die neue Bundesregierung Ausdruck zu 

verleihen. Franz Wagner vom Deut-

schen Berufsverband der Pflegeberufe 

(DBfK) kritisierte den Koalitionsvertrag 

als zu unkonkret: „Ich kann nirgends er-

kennen, wie die Maßnahmen finanziert 

werden sollen und wer diese umsetzen 

soll. 8.000 zusätzliche Stellen sind ja gut 

und schön, aber wo sollen die alle her-

kommen?“. 

Das sieht bpa-Präsident Bernd Meurer 

ähnlich: „Meine Einschätzung des Koa-

litionsvertrages deckt sich mit der von 

Herrn Wagner, es ist mir zu wenig. Es 

heißt im Koalitionsvertrag, wir schaffen 

8.000 neue Stellen. Da habe ich ge-

dacht: Wie? Wir müssen keine 8.000 

Stellen schaffen, wir haben 50.000 offe-

ne Stellen und die sind unbesetzt! Die 

Realität ist, dass Pflegefachkräfte von 

morgens bis abends ihrer Arbeit im 

Laufschritt nachgehen, die haben für 

nichts mehr Zeit. Die muss man erstmal 

entlasten.“ Meurer forderte: „Die Politik 

muss endlich ein Programm für die Zu-

wanderung aufsetzen. Das wäre eine 

echte Entlastung.“

Bernd Meurer lehnt allgemein verbindli-

che Flächentarifverträge als zu unbeweg-

lich ab. Tarifverträge seien eine Sache 

der Unternehmen. Auch beim bpa gebe 

es Unternehmen, die Tarifverträge ha-

ben, die auch mit der Gewerkschaft Ver.di 

verhandelt haben und gezielt auf ein Un-

ternehmen, eine Region und die Situation 

zugeschnitten, einen Tarifvertrag abge-

schlossen haben. „Das ist in Ordnung, 

bpa-Präsident Bernd Meurer bei der Eröffnungsdiskussion zum Zukunftstag Altenpflege 2018

Gut besucht: Der Infobereich der 

Akademie für Pflegeberufe und 

Management auf dem bpa-Stand 



41

aber allgemein verbindliche Tarifverträge 

für ein ganzes Bundesland lehne ich ab“, 

bekräftigte der bpa-Präsident. 

Der bpa bei weiteren Kongressveran-

staltungen 

Zukunft Personal: Welcher Mix ist richtig?

„100 Prozent qualifikationsgerechter 

Personaleinsatz statt 50 Prozent Fach-

kraftquote“, dafür plädiert bpa-Ge-

schäftsführer Herbert Mauel in seinem 

Vortrag. Trotz der Rekordzahlen bei der 

Ausbildung und großen Erfolgen bei 

der Besetzung zusätzlicher sozialbersi-

cherungspflichtiger Stellen ist der Man-

gel an Fachkräften eine nicht wegzudis-

kutierende Realität. Offene Stellen in 

der Altenpflege sind bundesweit durch-

schnittlich 171 Tage unbesetzt. Der 

Fachkraftmangel verschärft den Pflege-

notstand zusehends. Aufnahmestopps 

in und Schließungen von Pflegeheimen 

sind bundesweit und trägerunabhängig 

zu beobachten. Gleiches gilt für Pflege-

dienste, die entweder keine Kunden 

mehr annehmen oder wenig attraktive 

Leistungen nicht anbieten.

Die Forderung mancher Berufsverbän-

de, Pflegewissenschaftler und einzelner 

Politiker nach höheren Fachkraftquoten 

kann nur als bizarr bezeichnet werden. 

Gleiches gilt für Forderungen zur sofor-

tigen Anpassung der Personalschlüssel 

an das höchste Niveau. Eine bloße An-

passung der Personalschlüssel auf das 

höchste Niveau bedeutet, dass wir im 

Nordosten der Republik demnächst je-

des vierte Pflegeheim schließen. Wer 

solch populistische Forderungen auf-

stellt, muss auch erklären, in welcher 

Reihenfolge er das bestehende pflegeri-

sche Angebot einschränken will. Statt 

einer besseren Versorgung ist dann die 

Rationierung des Angebots die Folge.

Welche Alternative gibt es? Um den ab-

sehbaren Bedarf zu decken, brauchen 

wir eine ehrliche Diskussion darüber, 

wie eine begründete Qualität mit einer 

anderen Verteilung der Aufgaben gesi-

chert werden kann. Die heute bestehende 

50-prozentige-Fachkraftquote ist nicht 

wissenschaftlich fundiert, sondern eine 

reine politische Wohlfühlquote. In ein-

zelnen Ländern haben wir bereits gute 

Erfahrungen mit konzeptionell begrün-

deten Abweichungen von starren Per-

sonalquoten gemacht. Grundlage dafür 

ist aber Vertrauen in gewissenhaft  

umgesetzte unternehmerische Gestal-

tungs  ideen statt eine Kultur des Miss-

trauens.

Optionen für den Fachkräftemix

Ein Beispiel wie der Fachkräftemix ge-

lingen kann, stellte Axel Merschky, Re-

feratsleiter bei der Beratungs- und Prüf-

behörde in Rheinland-Pfalz (ehemalige 

Heimaufsicht) vor. Rheinland-Pfalz hat 

eine sehr flexibel gestaltete Fachkraft-

quote, so dass Einrichtungen jetzt 

schon die Möglichkeit haben, tatsäch-

lich einen anderen Fachkräftemix mit 

den Trägern zu vereinbaren. Der variab-

le Einsatz ist jeweils abhängig von den 

individuellen Bedarfen der Bewohner in 

der Einrichtung und vom Konzept der 

Einrichtung. Die Einrichtung ist gehal-

ten, diesen dann mit den jeweiligen 

Leistungsträgern zu vereinbaren. Die 

Ordnungsbehörde passt sich im Regel-

fall an die jeweilige Vereinbarung an 

und nimmt die vereinbarte Personal-

menge bzw. den vereinbarten Fachkräf-

temix als „gesetzt“ und ausreichend für 

die Einrichtung. 

Rheinland-Pfalz sei das erste Bundes-

land, das keine Regelprüfungen mehr 

bei stationären Einrichtungen durch-

führt, sondern Regelberatungen. Anlas-

sprüfungen bleiben bestehen. „Wir ha-

ben kein Interesse daran, Heime zu 

schließen. Die weitüberwiegende Zahl 

der Einrichtungen macht eine sehr gute 

Arbeit“, sagt Merschky. 

Fachkräftemangel: Wie ist die Sicher-

stellung der Pflege noch möglich? 

„Es dauert heute im Schnitt sechs bis 

sieben Monate, um eine Pflegefach-

kraftstelle neu zu besetzen“, sagt bpa-

Geschäftsführer Bernd Tews. Das sei 

ungefähr doppelt so viel wie in der Elek-

troindustrie. „In den anderen Berufen, 

bpa-Präsidiumsmitglied Dr. med. 

Matthias Faensen

Mitglieder des bpa tauschten sich über 

Neues aus der Pflegebranche aus

An der Zickzack-Theke: die Vorstände 

aus Niedersachsen im Gespräch  
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in denen es auch einen Fachkraftman-

gel gibt, ist dieser nicht so weit fortge-

schritten wie im Bereich Pflege. Und 

das trotz exorbitant steigender Ausbil-

dungszahlen: Circa 70.000 Azubis in der 

Altenpflege und damit erstmalig in der 

Altenpflege mehr als in der Kinderkran-

ken- und Krankenpflege zusammenge-

nommen. Die Sicherstellung sei den-

noch in einigen Regionen, etwa in Nie-

dersachsen, gefährdet. Es gebe Pflege-

dienste, die bis zu fünf Anfragen 

ablehnen müssen. „Was können wir 

tun?“, fragt Tews und zählt auf: „Ausbil-

den und umschulen – tun wir bereits.“ 

Wichtig sei es, neue Gruppen zu finden, 

die wir ausbilden und umschulen kön-

nen. Für die Zukunft verspricht sich 

Tews großes Umschulungspotential bei 

Arbeitskräften aus der Industrie, die in-

folge der Digitalisierung (Stichwort: In-

dustrie 4.0) und des daraus resultieren-

den Arbeitsplatzabbaus neue Betäti-

gungsfelder suchen werden. Eine wei-

tere Gruppe, die es bereits jetzt in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren gilt, sind 

anerkannte Flüchtlinge. 

„Care for integration“

Sina Yumi Wagner von der Akademie 

für Pflegeberufe und Management 

gGmbH (apm) stellte das Projekt „Care 

for Integration“ vor (siehe auch Seite 30 

in dieser Ausgabe). Geflüchtete Men-

schen, in erster Linie Asylanten, bekom-

men die Chance, sich zur Altenpflege-

helferin bzw. zum Altenpflegehelfer 

ausbilden zu lassen. Sie erwerben die 

benötigten Sprachkenntnisse und kön-

nen bei Bedarf den Hauptschulab-

schluss machen. Das Qualifizierungs-

projekt wurde von der apm gemeinsam 

mit dem bpa entwickelt und wird durch 

die NRW-Landesregierung, die Bundes-

agentur für Arbeit und den Europäi-

schen Sozialfonds unterstützt. 

Bestandssicherung versus Recruiting

Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landes-

geschäftsstelle Bayern, sieht in der Fach-

kräfteentwicklung ein Instrument gegen 

den Pflegenotstand, denn: „Was nützen 

Ihnen neue Mitarbeiter, wenn Sie die al-

ten nicht ausreichend im Unternehmen 

halten können?“ Es brauche hohe Auf-

merksamkeit, die Ressourcen der in Be-

schäftigung stehenden Fachkräfte sinn-

voller einzusetzen. „Fachkräfte sollten 

anleiten und überwachen und im Übri-

gen das machen können, wofür sie 

Projekt zur Stärkung der Resilienz der 

Mitarbeiter 

Wichtig sei es, die Gesundheit der Mit-

arbeiter zu stärken. Görtz stellte das 

Projekt Pflegeprevent vor, mit dem prä-

ventiv der Arbeitsbelastung oder dem 

Burnout in der Pflege vorgebeugt wer-

den soll. „Das ist ein innovatives Pro-

jekt, das wir in Bayern gestartet haben 

und von dem wir hoffen, es später auch 

bundesweit umsetzen zu können.“ 

Die beteiligten Pflegekräfte erhalten ein 

fünftägiges Gesundheitscoaching im 

bayerischen Staatsbad Bad Reichen-

hall-Bayerisch-Gmain sowie nach drei 

und sechs Monaten je einen Auffri-

Herbert Mauel diskutierte über Personalmix und Fachkraftquoten

Am Stand des bpa: bpa-Präsident Bernd Meurer und Axel Merschky, Referatsleiter 

bei der Beratungs- und Prüfbehörde in Rheinland-Pfalz 
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schungstag in Wohnortnähe, um das 

Gelernte zu festigen. Mehr als 100 Teil-

nehmer werden das Projekt durchlau-

fen. Hintergrund: Pflegekräfte leiden 

überdurchschnittlich häufig an soge-

nannten psychiatrischen Störungen. In 

einem wissenschaftlich begleiteten 

Projekt wurden Pflegekräfte deutsch-

landweit befragt und auf Basis ihrer 

Rückmeldungen ein Präventionspro-

gramm entwickelt. 

Um einer Erkrankung früh vorzubeugen, 

lernen die Pflegekräfte mithilfe dieses 

Programms, den psychischen Belastun-

gen im Pflegealltag wirksam begegnen 

zu können. Innovativ dabei ist der Ge-

danke der Resilienz. Mitarbeitergesund-

heit wird in diesem Kontext neu definiert 

und darunter die Fähigkeit verstanden, 

Krisen zu bewältigen und sie durch Rück-

griff auf persönliche Ressourcen als An-

lass für Entwicklungen zu nutzen. Das 

Programm wird 2018 in Bayern erprobt 

und soll später allen Pflegekräften in 

Deutschland zur Verfügung stehen.

Tagespflege: Schwerpunkt liegt in der 

sozialen Betreuung

Mit Konzepten und wirtschaftlichen Lö-

sungen im Bereich der Tagespflege be-

schäftigten sich mehrere Vorträge. „Die 

Leistungssätze der Kassen sind in den 

vergangenen Jahren deutlich gestie-

gen. In Niedersachsen gab es in den 

vergangenen Jahren einen regelrech-

ten Boom bei Gründungen von Tages-

pflegen“, stellt der bpa-Landesbeauf-

tragte Hinrich Ennen fest. Der Rückgang 

der familiären Pflege erfordert Alternati-

ven zur häuslichen Pflege. Neue Wohn-

formen können sich positiv auf den Be-

darf an Tagespflegeplätzen auswirken. 

Der Besuch einer Tagespflege wirkt einer 

sozialen Vereinsamung entgegen, be-

wahrt die geistige Anregung bzw. stärkt 

die kognitiven Fähigkeiten.

Tagespflege ist ein ideales Ergänzungs-

angebot in Kombination mit ambulanten 

SGB XI-Leistungen, sie ermöglicht eine 

bessere Bindung von Kunden aus der 

ambulanten Pflege und nutzt Synergie-

effekte (z. B. gemeinsame Kundenver-

waltung). Dabei hat die Tagespflege ih-

ren Schwerpunkt in der sozialen Be- 

treuung. Die eigentliche Pflege wird an-

derweitig sichergestellt. Zudem bietet 

Tagespflege attraktive Arbeitsbedingun-

gen für das Personal.

Wie sich Leistungsangebote sinnvoll ver-

netzen lassen, zeigte Anja Maiwald auf. 

Die Krankenschwester und PDL betreut 

sieben Niederlassungen von Advita in 

Sachsen. 30 Prozent der Tagespflege-

Gäste kommen aus den advita-Häusern, 

ca. 40 Prozent kommen von außen. In der 

Tagespflege gehe es um unterstützende 

Maßnahmen zur Wiedergewinnung von 

Ressourcen, es gehe um aktivierende 

Massnahmen und Beschäftigung. Zum 

Bewerberprofil sagt sie: Ich brauche 

Event-Manager, keine Klinikfachkräfte. 

Umsetzung der Pflegereform (PSG III) – 

Vergütungsvereinbarungen erfolgreich 

verhandeln

„Im ambulanten Bereich, SGB V, war es 

bisher üblich, kollektiv zu verhandeln, 

auch im SGB XI haben für gewöhnlich 

die Verbände die Verhandlungen in den 

Bundesländern geführt“, leitete Bernd 

Tews die von ihm moderierte Diskussi-

onsrunde ein. In der Regel sei die Grund-

lohnsummenentwicklung herangezogen 

worden. „Das war fast für alle Bundes-

länder die oberste Linie, die nicht über-

schritten werden sollte.“ Allerdings habe 

es erhebliche Diskrepanzen gegeben, 

insbesondere mit den Trägern, die tarif-

gebunden waren oder nach AVR bezahl-

ten. Nicht zuletzt das habe dazu geführt, 

dass der Gesetzgeber über das PSG III 

die Spielregeln für Vergütungsverhand-

lungen neu gestaltet habe. 

„Diese neuen Spielregeln sehen u.a. vor, 

dass Tarife und die AVR im kirchlichen 

Bereich jetzt als wirtschaftlich anerkannt 

werden und damit auch von privaten Trä-

gern bis zur Höhe der Tarife gezahlt wer-

den können, und dass gleichzeitig das 

unternehmerische Risiko akzeptiert wird. 

Das hat der Gesetzgeber eindeutig fest-

gehalten“, sagt Tews. Die Runde erörter-

te die Frage „Wohin führt das?“. 

Wichtig sei die Frage: „Wie wird künftig 

verhandelt?“ Mit dem PSG III werde es 

zwei Möglichkeiten geben: Weiter wie 

bisher kollektiv Preise zu verhandeln, 

und dabei nur bedingt Kosten nachwei-

sen zu müssen, und im externen Ver-

gleich mit anderen Pflegediensten in 

der Region ggf. seine Kostenstruktur 

überprüfen zu lassen, oder wie es das 

PSG III vorsieht, Gehälter zu vereinba-

ren. Wobei diese Gehälter dann sehr de-

tailliert nachzuweisen seien mit der Fol-

ge, dass Wagnis und Risiko des Unter-

nehmens in irgendeiner Form zu bele-

gen sind. „Man könnte fast meinen, 

durch diese Art der Verhandlungen 

werde ein Großteil der Kosten, zu 60 bis 

70 Prozent eines Pflegedienstes, zu 

durchlaufenden Posten“, so Tews. 

Betriebstrennung ist Pflicht und Vor-

aussetzung!

Unternehmensberater Andreas Heiber, 

der bundesweit vor Schiedsstellen an-

tritt, um sich für eine gerechte Entloh-

Dr. Leonie 

Mallmann, 

Referentin 

der bpa-

Geschäfts-

führung, 

referierte 

über 

Palliativver-

sorgung
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nung der Pflegedienste einzusetzen, 

gab Hinweise, Erfahrungen und Bewer-

tungen aus der Praxis. „Leistungsge-

rechte Vergütung: Was ist das?“, fragt 

Heiber und erläutert die Grundlage: Wir 

haben drei Leistungsbereiche: SGB V, 

SGB XI und privat. Das heißt, Pflege-

dienste sind immer eine gemischte Ein-

richtung. Wenn ich das in der Kosten-

rechnung nicht auseinander halte, dann 

ist alles, was danach kommt, ein Prob-

lem. Daher: Betriebstrennung ist Pflicht 

und Voraussetzung! „Leider wissen das 

viele Steuerberater nicht. Als selbst-

ständig wirtschaftende Einrichtung 

müssen wir wissen, was wir in Teilbe-

reichen machen. Ohne Kostenrechnung 

geht alles Weitere nicht.“

Laut Gesetzgeber ist es seit 2017 ein 

Vertragsverstoß, „wenn du nicht be-

zahlst, was du gesagt hast. Also kannst 

du das, was du nicht bezahlst, gleich bei 

der Krankenkasse abgeben. Das heißt, 

ein Unternehmer, der sagt: Ich zahle 

fünf Prozent mehr, und der das dann 

nicht tut, der ist bescheuert. Warum soll 

er es den Kassen geben, wenn er es sei-

nen Mitarbeitern hätte geben können?“ 

„Weil wir dieses enge Korsett, den 

1:1-Nachweis, haben, brauchen wir die 

Diskussion: Wie definieren und kalkulie-

ren wir das Unternehmerwagnis?“, sagt 

Heiber und fasst zusammen: „Voraus-

setzung für alles weitere, ist eine Kos-

tenrechnung. Ohne Kostenrechnung 

keine Kalkulation. Wenn Sie die Kalkula-

tion ohne Kostenrechnung ausfüllen, tra-

gen Sie die Gesamtkosten ein und alles 

geht durcheinander.“ Eine leistungsge-

rechte Vergütung könne ja nicht heißen: 

Mitarbeiter nun lauft noch schneller. „Die 

Variable, die wir haben: Wir müssen die 

Vergütung und die Preise erhöhen.“

Unternehmerische Wagnisse

Management- und Organisationsbera-

ter Michael Uhlig stellte erste Ergebnis-

se des Gutachtens „Unternehmerische 

Wagnisse in der ambulanten Pflege – 

Herleitung und Quantifizierung“ vor, 

das im Mai vorliegen soll. Worum geht 

es? Kurz gesagt: In einem preisregulier-

ten Markt muss man in Vergütungsver-

handlungen den Anspruch des Unter-

nehmers, erfolgreich wirtschaften zu 

können, einpreisen können. Das ist 

wichtig, sonst gibt es keine Chance auf 

Erfolg. „Das Unternehmerrisiko ist ge-

nannt, aber wie hoch ist es anzusetzen? 

Darum geht es, da arbeiten wir dran“, 

erklärt Uhlig. Unternehmerisches Wag-

nis sei der betriebswirtschaftliche Be-

griff für Risiko.

Einzeln oder kollektiv verhandeln?

Henning Steinhoff, Leiter der bpa-Lan-

desgeschäftsstelle in Niedersachsen, 

ging der Frage nach „Was ist die Pers-

pektive? Wird das das Ende der Kollek-

tivverhandlungen auf Landesebene 

sein?“ Er stellte Vor- und Nachteile von 

Einzelverhandlungen und Kollektivver-

handlungen vor und fasste zusammen: 

Auch in Zukunft wird es sinnvoll sein, 

auf Landesebene auch kollektiv Vergü-

tungen für ambulante Pflegedienste zu 

verhandeln, allerdings setzt das voraus, 

dass es auf der Landesebene ein „Auf-

einander zugehen“ von beiden Seiten 

gibt. „Wir haben die Erfahrung ge-

macht, dass auch die Kostenträger an 

den Kollektivverhandlungen im ambu-

lanten Bereich festhalten wollen.“ 

Um dieses System weiter aufrecht zu 

halten, müssen sich beide bewegen: die 

Leistungserbringer im Bereich der Ent-

geltstrukturen, um eine Nachvollzieh-

barkeit und Plausibilität zu ermögli-

chen; und auf Landesebene müssen die 

Kostenträger bereit sein, auch pauschal 

anzuerkennen, dass es Wagnisse bzw. 

Risiken gibt, die in einer solchen Vergü-

tung dargestellt werden können – und 

dies nicht nur auf jeden einzelnen Pfle-

gedienst bezogen, sondern pauschal. 

„Wenn uns das gelingt, gibt es diese 

Chance, das schließt aber nicht aus, 

dass wir vielleicht auch in Zukunft  

auf Einzelverhandlungen zurückgreifen 

werden müssen“, so Steinhoff. 

Ambulant und stationär statt ambulant 

vor stationär 

In der von Bernd Tews moderierten Dis-

kussion um neue Versorgungsformen 

ging es um das Zusammenwachsen der 

Sektoren ambulant, stationär, teilstatio-

Prof. Dr. Heinz Rothgang (Mitte) von 

der Universität Bremen, Sven Beyer 

(links), Vorstand des bpa in Bremen, 

und Herbert Mauel 

Von links: Sina Yumi Wagner, apm-Projektleiterin „Care for integration“, Franziska 

Woellert, Projektleiterin Führungsakademie für Kirche und Diakonie, Joachim Görtz, 

Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle Bayern und Bernd Tews



45

b
p

a-
P

rä
se

n
t 

| M
es

se
n

 u
n

d
 K

o
n

g
re

ss
e

när. Wie sieht die Marktentwicklung in der 

ambulanten Pflege aus? Getrieben sei der 

Markt von neuen Wohnformen, von Ta-

gespflege, und den darüber hingehenden 

Entwicklungen der stationären Pflege. 

„Es ist deutlich zu erkennen, dass die Sek-

toren zusammenwachsen“, sagt Tews. 

Eine der zentralen Herausforderungen 

sei die Frage: Woher kommt das Perso-

nal, um diese, auch kleineren, Versor-

gungselemente bedienen zu können? 

„Es gibt Vertreter des ambulanten Sek-

tors, die davon ausgehen, dass der 

Mangel an Personal dazu führen wird, 

dass der stationäre Bereich deutlich 

ausgebaut wird, weil die 1:1-Versor-

gung sehr komfortabel mit der Ressour-

ce Mensch umgeht, und dass deshalb 

die Zukunft eher im stationären als im 

ambulanten Bereich liegt“, sagt Tews. 

Ob da etwas dran sei, werde sich in den 

nächsten Jahren zeigen. 

Modell Hausgemeinschaft

Kaspar Pfister, Geschäftsführer der Be-

neVit Holding GmbH, Mössingen, und 

Innovator zum Thema Zusammenwach-

sen von ambulant und stationär – von 

ihm stammt die Wortschöpfung „stam-

bulant“ – stellte sein Hausgemein-

schaftsmodell vor.

Im Haus Rheinaue in Wyhl, Baden-

Württemberg, steht die Gestaltung des 

Alltags im Vordergrund. Ordnungs-

rechtlich sei dieses Haus eine stationä-

re Einrichtung, leistungsrechtlich wer-

de sie ambulant eingeordnet. Möglich 

wurde dies, weil es sich um ein Modell-

projekt handelt, 2018 sei mit dem Ab-

schlussbericht zu rechnen. Dann werde 

sich zeigen, ob es auch auf andere Län-

der übertragen werden könne.

Pro Haus gibt es vier bis sechs Wohnun-

gen, in der Regel zwischen zwölf bis 14 

Bewohner pro Wohngemeinschaft. Die 

Wohnqualität steht an erster Stelle, das 

heißt, autarke Wohnungen mit natürli-

chen Bewohnerzimmern, Küche, Ess-

zimmer, Wohnzimmer mit Kaminofen, 

wohnliches Ambiente. 

Es gehe um eine komplette Dezentrali-

sierung, das heißt, „alles was wir an 

Dienstleistungen erbringen, nicht nur 

die Pflege und Betreuung, sondern 

auch die Hauswirtschaft, wird in den 

Wohnungen dezentral gemacht“, so 

Pfister, „es gibt keine einzige Dienstleis-

tung, die ausgelagert wird, außer der 

Fensterreinigung, zweimal jährlich.“ 

Auch der Arbeitsplatz der Mitarbeiter 

ist in den Wohnbereich integriert, bis 

hin zum Medikamentenschrank. 

Das Konzept des Advita-Hauses

Dr. med. Dipl.-Psych. Matthias Faensen, 

Vorsitzender des Beirates der advita 

Pflegedienst GmbH, Berlin, widmete 

sich dem Thema der ambulanten zu-

künftigen Versorgung unter dem Blick-

winkel: Wie können wir Bedarfsgerech-

tigkeit, Leistungsfähigkeit und Wirt-

schaftlichkeit so organisieren, dass die 

ambulante Pflege zukunftsfähig ist? 

Es werden in der Pflege viele Leistun-

gen erbracht, für die man nicht drei Jah-

re in die Ausbildung gehen muss. Auf 

diese greifen wir zurück, aber wir wer-

den es trotzdem nicht lösen. Hinzu 

kommt, dass wir in ländlichen Gebieten 

immer mehr auch entleerte Räume ha-

ben, wo Menschen wohnen bleiben, 

weil sie alt sind und das gewohnt sind, 

aber um Sie herum die Infrastruktur zu-

rückgeht, jüngere Menschen nicht mehr 

dort wohnen, und wir viel mehr Auf-

wand haben, um dort Pflege zu leisten.

Wir müssen Geschäftskonzepte entwi-

ckeln, die es erlauben, unsere verfügba-

re Zeit und unser Leistungsvermögen 

effizienter einzusetzen. Der wichtigste 

Faktor ist die Verbindung von Wohnen 

und Pflege, also die Ausweitung auf 

teilstationäre Angebote. 

Dr. Faensen stellte das Konzept des ad-

vita-Hauses vor: Hier wird die ambulan-

te Pflege im Rahmen eines betreuten 

Wohnens zusammengeführt. Es han-

delt sich um eine Kombination von  

Service-Wohnungen und Wohngemein-

schaften in einem Haus. Die integrierte 

Tagespflege steht den Bewohnern so-

wie dem Umfeld offen. 

Die Zentralisierung der ambulanten 

Pflege im Betreuten Wohnen ermögli-

che eine Flexibilisierung und Individua-

lisierung der Leistungserbringung und 

eine Reduzierung der unproduktiven 

Zeiten (z. B. Wegezeiten). Die Bedürfnis-

se der Bewohner, insbesondere bezo-

gen auf soziale Kontakte und Sicherheit 

sowie Verfügbarkeit pflegerischer oder 

medizinischer Hilfen, können besser er-

füllt werden. Gerade im dünn besiedel-

ten, ländlichen Raum biete es sich an, 

die ambulante Pflege zu zentralisieren, 

Mittelzentren auszubauen und dort die 

Strukturen zu konzentrieren. 

Etwa 30 Prozent der Bewohner kommen 

in die Tagespflege. 40 bis 50 Prozent der 

Tagespflegegäste kommen von außer-

halb. „Wir stellen mit der Tagespflege ein 

Scharnier nach außen dar“, so Faensen. 

„Wir als Betreiber sparen uns im Haus die 

Wegezeiten, brauchen weniger Fahrzeu-

ge, aber da wir gleichzeitig mit dem am-

bulanten Dienst auch draußen sind, ist 

das auch eine Mischkalkulation.“

Risiko Pflegeberufegesetz

Zu den Risiken, mit denen es die ambu-

lante Pflege zu tun haben wird, zählt Dr. 

Matthias Faensen die Umsetzung des 

neuen Pflegeberufegesetzes. Mit die-

sem werde es für viele Pflegedienste 

unattraktiv, wenn nicht gar unmöglich, 

Fachkräfte selbst auszubilden. Sein Un-

ternehmen habe etwa 120 Azubis und 

bpa-Geschäftsführer Bernd Tews im 

Gespräch mit Dr. Klaus Wingenfeld 
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könne diese in verschiedenen Sektoren 

einsetzen, in denen sie ihre Pflichtzeiten 

absolvieren müssen. Für viele kleine 

Pflegedienste sei dies jedoch kaum um-

setzbar. Wenn dann auch noch Tariflöh-

ne für die Auszubildenden bezahlt wer-

den müssen und diese nur noch zu we-

nigen Zeiten im eigenen Unternehmen 

eingesetzt werden können, werde es 

unmöglich, diese Ausbildung weiter zu 

verantworten und zu organisieren.

Die Politik sei sich einig, dass die Löhne 

in der Altenpflege auf das Niveau der 

Krankenpflege anzuheben sind. „Wie 

soll das gehen?“, fragt Faensen. Es hän-

ge nicht von der Ausbildung, sondern 

vom Arbeitsplatz (Krankenhaus oder Al-

tenheim) ab, welche Löhne gezahlt wer-

den. Eine Krankenschwester verdiene in 

der Altenpflege auch nur das, was eine 

Altenpflegerin verdient. Wenn sich der 

Anspruch „die Altenpflege wird so be-

zahlt wie die Krankenpflege“ durch-

setzt, bedeutet das eine Verdreifachung 

im stationären und eine Vervierfachung 

im ambulanten Bereich. „Es ist ganz 

klar, dass das nicht durchgeht“, ist Fa-

ensen überzeugt. „Das wird eine Revol-

te geben. Das heißt, ohne dass sich die 

Politik zu den Konsequenzen bekennt 

und sagt, wir müssen noch einmal tief 

in die Tasche greifen und die Pflegever-

sicherung so ausstatten, dass sie die er-

höhten Sachleistungsbezüge bieten 

kann, die dann dazu führen, dass wir 

diese Preise machen können, und mit 

diesen Preisen auch diese Löhne leisten 

können, wird es nicht gehen.“ 

Die Politik müsse konsequent zu Ende 

denken, wie ihr Ziel „höhere Löhne in 

der Altenpflege“ finanziert werden soll. 

Dr. Faensen ist überzeugt, dass es „in-

ländisch“ gelingen müsse. 

Trend: Vom puren Leistungserbringer 

zum Servicemanager

Jörg Veil, Geschäftsführer und Masterli-

zenznehmer für Deutschland von Home 

Instead Seniorenbetreuung – das Unter-

nehmen stammt aus den USA – stellte 

sein Geschäftsmodell vor. „Wir betreu-

en Senioren zuhause, oft auch stunden-

weise. Es geht um intensive Betreu-

ungsleistungen und nicht um die klassi-

sche Pflege im Minutentakt, wir haben 

zwar Verträge mit den Krankenkassen 

und sind qualitätsgeprüft, erbringen je-

doch keine Behandlungspflege nach 

SGB V. Wir sind rein ambulant unter-

wegs. Wir verstehen uns als flexibler, 

kundenorientierter Servicedienstleis-

ter.“ Es gehe um Begleitung, auch außer 

Haus, etwa beim Einkaufen, zum Arzt 

begleiten und um Haushaltsdienstleis-

tungen wie waschen, bügeln, putzen. 

„Wir unterstützen bei Leistungen der 

Grundpflege, Demenzbetreung ist ein 

großes Thema für uns. Wir verstehen 

uns als Betreuungsdienst und Entlas-

tungsdienst für die betreuenden Ange-

hörigen.“ Home Instead ergänzt die 

klassische Tourenpflege des ambulan-

ten Pflegedienstes. „Da wir keine me-

dizinischen Pflegeleistungen erbrin-

gen, sind unsere Betreuungskräfte in 

den Einrichtungen hauptsächlich ange-

lernte Hilfskräfte, natürlich haben wir 

in den Einrichtungen auch leitende 

Pflegefachkräfte und PDL beschäftigt.“

Home Instead Seniorenbetreuung hat 

2008 in Köln angefangen, inzwischen 

gibt es in Deutschland 84 ambulante 

Einrichtungen in 13 Bundesländern. 

Palliativ konkret 

Dr. Leonie Mallmann, Referentin der 

bpa-Geschäftsführung, moderierte das 

Forum „Palliativ konkret“ und ging in ih-

rem Vortrag auf die neue allgemeine Pal-

liativversorgung in der ambulanten Um-

setzung ein. Für den stationären Bereich 

erläuterte sie die Herausforderungen 

der neuen Vereinbarung zur gesundheit-

lichen Versorgungsplanung für die letzte 

Lebensphase nach § 132g SGB V. Die 

Leistung kann seit dem 1.1.2018 in voll-

stationären Pflegeeinrichtungen und 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

angeboten werden und soll den betreu-

ten Menschen die Möglichkeit geben, 

ihre Vorstellungen über medizinisch-

pflegerische Abläufe am Lebensende in 

einem Gesprächsprozess zu äußern und 

Vorstellungen über die Inanspruchnah-

me medizinischer Interventionen sowie 

palliativer Maßnahmen entwickeln und 

festlegen zu können. 

Gemeinsam mit Dr. Matthias Berndt, 

Vorsitzender des Deutschen Hausärzte-

verbands, Landesverband Niedersach-

sen, und Cora Schulze, stellvertretende 

Geschäftsführung und Qualitätsma-

nagementbeauftragte des Schmerz- und 

Palliativzentrums Leer, wurden die 

durch das Hospiz- und Palliativgesetz 

neu eingeführten Leistungen erörtert 

und mit dem Publikum rege diskutiert. 

Das Forum stand Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern beziehungsweise Führungs-

kräften aus der ambulanten und statio-

nären Pflege gleichermaßen offen, wo-

durch ein wertvoller Blick über die Sek-

torengrenzen hinaus gelang. 

Text/Fotos: Susanne Jauch

Vergütungsvereinbarungen erfolgreich verhandeln, am Pult: Unternehmensbera-

ter Andreas Heiber, (von links): Bernd Tews, Managementberater Michael Uhlig, 

contec GmbH, und Henning Steinhoff, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Niedersachsen 



Der bpa ist Partner bei folgenden 

Veran staltungen:

Mittwoch, 6. Juni 2018, 

16:30 bis 18:00 Uhr

Experten streiten, Politiker entschei-

den: Fachkraftquoten pro und contra

•	 	Prof.	Dr.	Stefan	Görres,	Leiter	der	

Abteilung Interdisziplinäre Alterns- 

und Pflegeforschung am Institut 

Public Health und Pflegeforschung 

der Universität Bremen

  Input: Die Fachkraftquote: wo stehen 

wir und wie kamen wir hierher?

•	 Herbert	Mauel,	Geschäftsführer	bpa

  Statement: 100 Prozent quali fika-

tions  gerechter Personal einsatz statt 

50 Pro zent Fachkraftquote

•	 	Sylvia	Bühler,	Mitglied	des	Bundes-

vorstands von Ver.di

 Statement

 Moderation: Prof. Martin Heckelmann

Donnerstag, 7. Juni 2018, 

09:00 bis 10:30 Uhr

Das Zusammenwirken der Gesundheits-

berufe beim neuen Entlassmanagement: 

Wer übernimmt die Steuerung, welcher 

Akteur leistet welchen Beitrag? 

•	 	Prof.	Dr.	Thomas	Auhuber,	Leiter	

Medizinmanagement der BG 
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Der bpa auf dem  
21. Hauptstadtkongress 2018 

Auf dem 21. Hauptstadtkongress Medi-

zin und Gesundheit vom 6. bis 8. Juni 

2018 werden im Berliner CityCube wie-

der Spitzenvertreter und Entscheider 

aus Politik, Verbänden, Gesundheits-

wirtschaft und Gesundheitsmanage-

ment, Versicherungen, Wissenschaft, 

Medizin und Pflege in rund 150 Einzel-

veranstaltungen unter anderem über 

Digitalisierung, vernetzte Gesundheit 

und Gesundheitspolitik diskutieren. 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

wird die Eröffnungsrede halten. Der 

bpa als Partner des Deutschen Pflege-

kongresses im Rahmen des Haupt-

stadtkongresses ist an zahlreichen Po-

diumsdiskussionen und Vortragsver-

anstaltungen beteiligt. 

bpa-Mitglieder erhalten einen Sonder-

rabatt von 25 Prozent auf den Ticket-

preis zum Deutschen Pflegekongress 

2018 bei Angabe ihrer Mitgliedernum-

mer, gültig beim Kartenerwerb unter 

http://www.hauptstadtkongress.de/

bpa/ 

Der Messestand des bpa befindet sich 

im CityCube Berlin, Ebene 2, Stand-

nummer 87. 

DEUTSCHER
PFLEGEKONGRESS
6.–8. JUNI 2018
CITYCUBE BERLIN

HAUPTSTADT
KONGRESS 2018
 MEDIZIN UND GESUNDHEIT
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Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin 

gGmbH

 Input

•	 	Susanne	Pletowski,	Inhaberin,	SP	PS	

e.K. Susanne Pletowski PflegeService 

  Statement aus der Sicht der ambu-

lanten Pflege

•	 	Dr.	Christian	Belgardt,	Präsident	der	

Apothekerkammer Berlin

•	 	Rita	Hemkendreis,	Pflegedirektorin	

des Jüdischen Krankenhauses Berlin

•	 	Dr.	Bruno	Ristok,	Leiter	des	C&S	

Instituts

11:30 bis 13:00 Uhr

Ist die Sicherstellung der Pflege noch 

möglich? Wo stehen wir beim Fach-

kräftemangel und nutzen wir unsere 

Chancen?

•	 	Helga	Gessenich,	Wissenschaftliche	

Mitarbeiterin am Deutschen Institut 

für angewandte Pflegeforschung (DIP)

  Vortrag: Fachkräftesicherung unter 

regionalen Perspektiven

•	 	Joachim	Görtz,	Leiter	der	bpa-

Landes geschäftsstelle Bayern

   Vortrag: „Bestandssicherung“ versus 

Recruiting? – Fachkräfteentwicklung 

als Instrument gegen den Pflegenot-

stand

•	 	Sina	Yumi	Wagner,	Projektleitung	

„Care for integration“, Akademie für 

Pflegeberufe und Management 

gGmbH
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  Vortrag: „Care for integration“: Ein 

NRW-Modellprojekt zur Ausbildung 

von Geflüchteten im Altenpflege beruf.

  Moderation: Axel Schnell, Leiter der 

bpa-Bundesgeschäftsstelle

14:30 bis 16:00 Uhr

Zum aktuellen Stand der Pflegenoten: 

Meckern ist einfacher, als gutes Neues 

zu schaffen!

•	 	Annette	Scholz,	Leiterin	der	Geschäfts-

stelle, Qualitätsausschuss Pflege

  Vortrag: Qualitätssicherung in der 

Pflege. Aufgaben und Perspektiven 

des Qualitätsausschusses Pflege

•	 	Dr.	Klaus	Wingenfeld,	Geschäfts-

führer, Institut für Pflegewissen-

schaft, Universität Bielefeld

  Vortrag: Neuausrichtung von 

Qualitätsprüfungen und öffentlichen 

Qualitätsberichten in der Pflege

•	 	Oliver	Blatt,	Leiter	Abteilung	Gesundheit	

beim Verband der Ersatzkassen (vdek)
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  Vortrag: Die Pflegenoten aus Sicht 

der Kostenträger

  Moderation: Bernd Tews, Geschäfts-

führer bpa

16:30 bis 18:00 Uhr

„Wundertüte PSG III“: Kann ich das 

Gehalt meiner Pflegefach kräfte jetzt 

einfach verdoppeln? Aktuelle Fragen zu 

den Pflegesatzverhandlungen

•	 	Detlef	Friedrich,	Geschäfts	führer	

contec GmbH

  Vortrag: Umsetzung des PSG III –  

gewusst wie!

•	 	Karl	Nauen,	Wirtschafts	prüfer,	 

Dr. Heilmaier & Partner GmbH

  Vortrag: Mit neuer Strategie in die 

Pflegesatzverhandlung

•	 	Dr.	Markus	Plantholz,	Rechts	anwalt

  Vortrag: PSG III – Was rechtlich beim 

Unternehmerrisiko zu beachten ist

  Moderation: Herbert Mauel, Ge-

schäftsführer bpa 

Opta-Data-Zukunftstag zu Chancen der Digitalisierung

Podiumsdiskussion mit Bernd Tews und anderen Branchenvertretern aus der Pflege

Beim sechsten Opta-Data-Zukunftstag 

waren Anfang März rund 150 Teilneh-

mer ins Colosseum Theater Essen ge-

kommen, um unter dem Motto „Versor-

gungsstrukturen im Spannungsfeld 

von Tradition und Innovation“ über die 

digitale Zukunft der Gesundheitsbran-

che zu beraten. 

Als Vertreter des bpa nahm Geschäfts-

führer Bernd Tews an einer Diskussions-

runde unter anderem mit den verschie-

denen Gesundheitsberufen teil. Er sag-

te, dass es gerade in der Pflege eine 

Menge Hoffnungen und Erwartungen 

beim Thema Digitalisierung gebe.  

„Es gibt viele Chancen, aber keine aus-

reichende Infrastruktur“. Der Wandel 

sei zwar eingeleitet, aber man sei an 

vielen Stellen auch auf den Gesetzge-

ber angewiesen. „Beispielsweise wenn 

es um den Datenzugriff unter anderem 

auf den Versichertenkarten gehe. Ge-

genwertig sind die Pflegeeinrichtungen 

bei der sogenannten Gematik außen 

vor. Insbesondere im Bereich der Ab-

rechnung bringe die Digitalisierung 

echte Vorteile, da gerade der ‚Papier-

kram‘ erhebliche Ressourcen in den 

Pflegediensten und bei den Mitarbei-

tern in der Pflege vor Ort bindet“, so 

Tews.

Auch die anderen Gesundheitsberufe 

sahen Chancen, aber auch Risiken für 

ihre Branche. Einig war man sich mit 

dem bpa-Geschäftsführer, „dass der 

Koalitionsvertrag bezüglich der Einbin-

dung der Pflege und der anderen Pflege-

berufe, auch durch die Bildung einer  

eigenen Abteilung Digitalisierung im 

Gesundheitsministerium, offensichtli-

che Perspektiven bietet.“  sj

Freitag, 8. Juni 2018

09:00 bis 10:30 Uhr

Ambulant und stationär statt ambulant 

vor stationär – zur aktuellen Diskussion 

um (neue) Versorgungsformen

•	 	Kaspar	Pfister,	Geschäftsführer	

BeneVit Holding GmbH

  Vortrag: Stambulant: Ambu lante 

Individualität und stationäre Sicher-

heit – ein Modellprojekt ohne 

Sektorengrenze in der praktischen 

Umsetzung.

•	 	Dr.	Matthias	Faensen,	Vorsitzender	

des Beirates, advita Pflegedienst 

GmbH

  Vortrag: Ambulante Pflege immer 

wieder neu denken – Sektorengren-

zen überwinden

•	 	Jörg	Veil,	Geschäftsführer	Home	

Instead GmbH & Co. KG

  Vortrag: Zukunftstrends in der 

ambulanten Pflege.

  Moderation: Bernd Tews, Geschäfts-

führer bpa 
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Verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hinrich Ennen, 10 Jahre bpa

Eigentlich war er für die bpa-Landesgeschäftsstelle in Sach-

sen-Anhalt vorgesehen: Kurzfristigen Personalengpässen in 

der Geschäftsstelle in Hannover und dem Einsatz von Hen-

ning Steinhoff war es aber dann geschuldet, dass Hinrich En-

nen seinen Wohnsitz nicht von Hannover nach Magdeburg 

verlegen musste. Der gebürtige Ostfriese, der sein Studium 

der Verwaltungswissenschaften im schönen Konstanz absol-

vierte, hatte mit der Anstellung beim bpa „die Seiten ge-

wechselt“, denn zuvor war er beim BKK-Landesverband tätig. 

Offensichtlich gefällt es ihm bei den „Privaten“ aber gut, 

denn nun können sich die niedersächsischen Mitglieder aus 

dem stationären Bereich schon seit zehn Jahren auf seine 

fundierten Ratschläge verlassen. Sein fachlicher Schwer-

punkt liegt im Bereich der Zahlen, so dass der Landesbeauf-

tragte des bpa sich besonders mit den Themen Pflegesatz-

verhandlungen, Wirtschaftlichkeit und seit einiger Zeit mit 

den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) befasst.

Natürlich berät Ennen auch zu allen anderen Themen, die das 

Spektrum der Mitgliederanfragen so bietet – angefangen von 

der Ausbildung über die Inkontinenzpauschale und Vertrags-

verhandlungen bis zur zahnärztlichen Versorgung in den Hei-

men – und bleibt dabei stets norddeutsch gelassen. Der Vor-

stand, die Geschäftsstelle in Niedersachsen und die Ge-

schäftsführung wissen es rückblickend sehr zu schätzen, 

dass sich Hinrich Ennen vor zehn Jahren für den bpa ent-

schieden hat.

In den vergangenen Monaten konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bpa ihr Betriebsjubiläum feiern.

Bianca Jessen, 20 Jahre bpa

Bianca Jessen, Sekretärin in der bpa-Landesgeschäftsstelle 

Hamburg, feierte am 1. April 2018 ihr 20-jähriges Dienstjubi-

läum. Von Kollegen und Mitgliedern sehr geschätzt, organi-

siert Bianca Jessen das tägliche Geschehen gelassen und 

mit viel Erfahrung und behält dabei stets den Überblick. 

Kaum jemand im bpa kennt die Daten der Mitgliedseinrich-

tungen so gut wie Bianca Jessen. Freude an der Arbeit, Zu-

versicht und hohes Engagement springen schon beim ersten 

Telefonat über, heute wie vor 20 Jahren. 

Die Entwicklung vieler Pflegedienste und -heime hat Bianca 

Jessen begleitet. Sie leistete damit ihren Anteil an dem kon-

tinuierlichen Wachstum der Landesgruppe Hamburg. Die 

Geschäftsführung, der Landesvorstand und die Mitarbeiter 

der Landesgeschäftsstelle wissen ihre Arbeit für den bpa 

und die Landesgeschäftsstelle sehr zu schätzen und wün-

schen Bianca Jessen alles Gute, vor allem Gesundheit.

Die bpa-Geschäftsführer Herbert Mauel und Bernd Tews 

gratulieren Bianca Jessen ganz herzlich zum 20-jährigen 

Dienstjubiläum
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Thomas Engemann
Mobil: +49 172 3167969
Mathias Räder
Mobil: +49 172 4154943
Haarbergstraße 61a · 99097 Erfurt
Telefon: +49 361 6538688
Telefax: +49 361 6538689
thueringen@bpa.de

Seminare
Regine Arnhold
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
seminare@bpa.de

bpa Europavertretung
c/o Deutsche Sozialversicherung  
Europavertretung
Rue d‘Arlon 50 · B-1000 Brüssel
europa@bpa.de
Tel. +49 30 30878860
Fax +49 30 30878889

bpa Servicegesellschaft
Servicegesellschaft mbH des 
Bundesverbandes privater Anbieter 
sozialer Dienste e.V.

Hauptgeschäftsstelle
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 93024-0
Telefax: +49 6131 93024-29
Hotline: 0800 5005225
info@bpa-servicegesellschaft.de
Geschäftsführer
Michael Diehl
diehl@bpa-servicegesellschaft.de
Leiter Pflegesatzwesen
Christian Dix
dix@bpa-servicegesellschaft.de

Bundesgeschäftsstellen
Friedrichstraße 148 · 10117 Berlin
Geschäftsführer:
Herbert Mauel, Bernd Tews
Leiterin Justitiariat:
Ise Neumann
Leiter der Bundesgeschäftsstelle:
Axel Schnell
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Susanne Jauch
Susanne van Cleve
Telefon: +49 30 308788-60
Telefax: +49 30 308788-89
bund@bpa.de

Verwaltung 
Bundesangelegenheiten:
Monika Weber-Beckensträter
Oxfordstraße 12–16 · 53111 Bonn
Telefon: +49 228 60438-0
Telefax: +49 228 60438-99
info@bpa.de

Baden-Württemberg
Stefan Kraft
Mobil: +49 172 4154918
Berthold Denzel
Mobil: +49 173 5222451
Frank Lehmeier
Mobil: +49 1520 9240503
Sandra Schmidt
Mobil: +49 172 6138210
Jennifer Ludwig
Mobil: +49 173 2092456
Marienplatz 8 · 70178 Stuttgart
Telefon: +49 711 96049-6
Telefax: +49 711 96049-70
baden-wuerttemberg@bpa.de

Bayern
Joachim Görtz
Mobil: +49 174 3463969
Stefan Hahnemann
Mobil: +49 173 9004059
Fritz Habel
Mobil: +49 173 7000943
Ilona Taylor
Mobil: +49 173 2062868
Falk Roßkopf
Mobil: +49 151 11601408
Dr. Christian Weiß
Mobil: +49 151 23894889
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 890448320
Telefax: +49 89 890448321
bayern@bpa.de

Berlin
Michael Martin
Mobil: +49 162 1343918
Kurfürstendamm 92 · 10709 Berlin
Telefon: +49 30 338475250
Telefax: +49 30 338475279
berlin@bpa.de

Ihre Ansprechpartner 

beim bpa

Brandenburg
Sabrina Weiss
Mobil: +49 152 21732243
Miriam Freimeyer
Mobil: +49 152 58441210 
Schopenhauerstraße 7 · 14467 Potsdam
Telefon: +49 331 97 92 33 70
Telefax: +49 331 97 92 33 79 
brandenburg@bpa.de

Bremen/Bremerhaven
Hannelore Bitter-Wirtz
Mobil: +49 171 6308609
Wachtstraße 17–24 · 28195 Bremen
Telefon: +49 421 68544175
Telefax: +49 421 68544177
bremen@bpa.de

Hamburg
Uwe Clasen
Mobil: +49 171 5021455
Sören Ahlf
Mobil: +49 174 1837313
Philip Eckhardt
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 25307160
Telefax: +49 40 253071629
hamburg@bpa.de

Hessen
Manfred Mauer
Sabine Söngen
Mobil: +49 172 9911727
Stefan Hißnauer
Mobil: +49 172 2438503
Oliver Hauch
Mobil: +49 172 4103485
Astrid Jestel-Rücker
Mobil: +49 173 2751623
Dr. Severin Mosch
Schiersteiner Str. 86 · 65187 Wiesbaden
Telefon: +49 611 341079-0
Telefax: +49 611 341079-10
Hessen@bpa.de

Mecklenburg-Vorpommern
Sven Wolfgram
Mobil: +49 172 4154935
Carolin Möller
Mobil: +49 172 5329688
Anja Welenz
Mobil: +49 172 3275680
Köpmarkt – Am Grünen Tal 19
19063 Schwerin
Telefon: +49 385 3992790
Telefax: +49 385 3992799
mecklenburg-vorpommern@bpa.de

Niedersachsen
Henning Steinhoff
Mobil: +49 162 1321678
Jens Krüger
Mobil: +49 173 6024877
Hinrich Ennen
Mobil: +49 174 3051402 
Stephan von Kroge
Mobil: +49 173 9138325 
Björn Aselmeyer
Mobil: +49 172 2832135
Hauke Rewoldt
Mobil: +49 1525 1672305
Herrenstraße 3–5 · 30159 Hannover
Telefon: +49 511 123513-40
Telefax: +49 511 123513-41
niedersachsen@bpa.de 

Nordrhein-Westfalen
Norbert Grote
Mobil: +49 174 3463968
Hans-Peter Knips
Mobil: +49 162 1343919
Michael Siering
Mobil: +49 173 1792829 
Kirsten Hinz 
Mobil: +49 151 74112553
Ulrich Kochanek
Mobil: +49 173 6434880
Christine Strobel
Mobil: +49 162 1311314
Alexandra Nuy
Mobil: +49 151 74112553
Susanne Lambertz
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 311393-0 
Telefax: +49 211 311393-13
nordrhein-westfalen@bpa.de

Rheinland-Pfalz
Jutta Schier
Mobil: +49 173 2063932
Jan-Christoph Harnisch
Mobil: +49 170 8079188
Elisabeth Krautter
Mobil: +49 172 5300969
Barbara Goetsch
Rheinallee 79 – 81 · 55118 Mainz
Telefon: +49 6131 88032-0
Telefax: +49 6131 88032-10
rheinland-pfalz@bpa.de

Saarland
Angela Eicher
Mobil: +49 173 7464956
Heinrich-Barth-Straße 18 
66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 9488840
Telefax: +49 681 9488842
saarland@bpa.de

Sachsen
Jacqueline Kallé
Mobil: +49 162 1341356
Olaf Schwabe
Mobil: +49 173 7053759
Rudolf Pietsch
Mobil: +49 172 2009392
Elsterstraße 8 a · 04109 Leipzig
Telefon: +49 341 52904460
Telefax: +49 341 52904489
sachsen@bpa.de

Sachsen-Anhalt
Daniel Heyer
Mobil: +49 172 2690689
Annette Turré
Mobil: +49 172 4154939
Haeckelstraße 9 · 39104 Magdeburg
Telefon: +49 391 24358630
Telefax: +49 391 24358659
sachsen-anhalt@bpa.de

Schleswig-Holstein
Kay Oldörp
Mobil: +49 174 3327860
Roland Weißwange
Mobil: +49 174 3427564 
Maja Schendel
Mobil: +49 160 6698384
Timo Voß
Mobil: +49 160 5566654
Hopfenstraße 65 · 24103 Kiel
Telefon: +49 431 66947060
Telefax: +49 431 66947089
schleswig-holstein@bpa.de
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Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker  
Mobil: +49 151 40011682
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg 
Mobil: +49 1590 4381044
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Heinrich-Hertz-Straße 90 · 22085 Hamburg
Telefon: +49 40 253071620

Süd
Michael O. Haile
Mobil: +49 173 2133448
haile@bpa-servicegesellschaft.de
Thomas Geier
Mobil: +49 173 7301238
geier@bpa-servicegesellschaft.de
Westendstraße 179 · 80686 München
Telefon: +49 89 57879857
Telefax: +49 89 57879858

West
Gunnar Michelchen
Mobil: +49 173 6575550
michelchen@bpa-servicegesellschaft.de
Arnaud Liminski
Friedrichstraße 19 · 40217 Düsseldorf
Telefon: +49 211 59828939
Telefax: +49 211 59828938

Ost
Nico Kling
Mobil: +49 176 106 15 115
kling@bpa-servicegesellschaft.de
Stephan Prellberg
Mobil: +49 1590 4381044
prellberg@bpa-servicegesellschaft.de
Lars Becker  
Mobil: +49 151 40011682 
becker@bpa-servicegesellschaft.de
Mehringdamm 66 · 10961 Berlin
Telefon: +49 30 30111066
Telefax: +49 30 78718941

Versicherungsdienst
Hans-Jürgen Erhard
Rudolf-Wild-Str. 102 · 69214 Eppelheim
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 6221 539727
versicherungen@bpa-servicegesellschaft.de

Konzeptionen
Marlies Enneking
Meyers Grund 14 · 49401 Damme
Telefon: 0800 5005225
Telefax: +49 5491 7296
konzeptionen@bpa-servicegesellschaft.de

Gestaltung:
Union Betriebs-GmbH (UBG)
Außenstelle Berlin
Klingelhöferstraße 8
10785 Berlin
www.ubgnet.de

Fotografen:
Jürgen Henkelmann
Tom Figiel
Michael Kuhr
Tobias Kromke
Jörg Wolter, Konfetti im Kopf e.V.
Mathias Räder
Susanne Jauch
BMG/Jochen Zick
Kai abresch photography
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Eine 
starke Gemeinschaft
privater Anbieter

der Verband der privaten Pflegeeinrichtungen mit mehr  
als 10.000 ambulanten und stationären Mitgliedseinrichtungen. 
Mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung ist Mitglied im bpa.


